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Gemeinde Gitschtal 
Bezirk Hermagor, Kärnten 

9622 Weißbriach 
Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at 

 
 
Zahl:  004-1/2011-03 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
zum öffentlichen Teil der 

Gemeinderatssitzung  
 
Sitzung am:  13.10.2011 
Ort:  Gemeindeamt Gitschtal, Sitzungssaal  
Beginn: 20.30 Uhr Ende: 22.30 Uhr 
 
Anwesende: Bgm. Günther Sattlegger (Vorsitzender), Vzbgm. Franz Hubmann, 

Vzbgm. Ewald Wastian, GV Josef Lackner, GR Gunter Kalt, 
GR Christine Enzi, GR Roland Seppele, GR Hans-Jörg Memmer, 
GR - Ersatz Erwin Dossi, GR Hubert Traar, GR Franz MORITZ, 
GR Esther Altersberger, GR Hermann Brandtner, GR Josef Kilzer, 
GR Hans Holzfeind 

 
Schriftführer:  AL Günter Rudolf Mauschitz, Barbara Enzi 
 
Es fehlen:  Entschuldigt  - GR Andreas Sommeregger 
 
Ordnungsgemäße Einladung erfolgte am:  03. Oktober 2011 
Beschlussfähigkeit:  ja 
 
 
Anträge zur Abänderung der Tagesordnung:   
Antrag des Vorsitzenden: 
TOP 18:  WVA St. Lorenzen/G.; 

 Information bzw. Diskussion – Austritt aus der  
 Gemeindewasserversorgung  

 Übergabe der Wasserversorgungsanlage (WVA St. Lorenzen/G.) an eine 
Wassergenossenschaft – Grundsatzbeschlussfassung 

 
Die Beschlussfassung zu diesem  Tagesordnungspunkt soll ebengleich für die WVA 
Jadersdorf gelten. 
 
 
Sonstiges: - x - 
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T a g e s o r d n u n g  : 
 
TOP 1:  Bestellung von Protokollfertigern 
 
TOP 2:  Fragestunde  
 
TOP 3:   Genehmigung der Niederschrift vom 17.05.2007 
 
TOP 4:  Bericht des Kontrollausschusses (Sitzung vom 30.06.2011) 
 
Beratung und Beschlussfassung nachstehender Anträge :  
 
TOP 5:  Finanzwirtschaft; 
  2. NVA 2011 + dazugehörige Verordnung 

 
TOP 6:  Rechtsamt; 

 Verkauf einer Teilfläche des Öffentlichen Gutes (Parz. Nr. 1598/4,                     
 KG. Weißbriach) – Ansuchen MÜLLER Johann, Weißbriach 29 

 
TOP 7:  Vorschulische Erziehung - Kindergarten;  
               Modellversuch-Schaffung einer 2. altersübergreifenden   
  Kinderbetreuungseinrichtung mit Nachmittagsbetreuung– Information 
  über „Ist-Stand“ 

 
TOP 8:   Förderung des Unterrichts; 

 Information - Fahrplan zur VS in Weißbriach 
 Information – Finanzielle Unterstützung durch die 

Landesregierung 
 1. Anpassungsvereinbarung zum Subventionsvertrag für die 

Planungsregion Karnische Region II - Auftragsvergabe 
 

TOP 9:   Gemeinde Gitschtal Orts- und Infrastrukturentwick lungs KG;    
  Prüfungsergebnis der Fa. SOT - Kenntnisnahme 
 
TOP 10:  Schutzwasserbau;  

 Einzelmaßnahmen 2009 – Schwarzenbach, Kostenerhöhung –
Verpflichtungserklärung 

 Investition- und Finanzierungsplan 2009-2012 
 
TOP 11: Straßen- und Wasserbau, Verkehr; 
  „Errichtung eines Micronetzes in Jadersdorf“ -  Ansuchen um  
  Genehmigung für Grabarbeiten auf Parz. 2473/1, KG. St. Lorenzen/G. – 
  Zustimmungserklärung 
 
TOP 12: Müllbeseitigung;  

    Altstoffsammelzentrum Umbaumaßnahmen 
 Vergabe Baumeisterarbeiten 
 Vergabe Zimmermannsarbeiten 
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TOP 13: Projektumsetzungen; 
 Sanierungsmaßnahmen Freischwimmbad Weißbriach – 
 Auftragsvergabe Dachdecker- und Spenglerarbeiten 

 
TOP 14: Projektumsetzungen; 

WVA Weißbriach – Errichtung einer Drucksteigerungsanlage  
 Auftragsvergabe – Netzzugang 
 Auftragsvergabe – Anlage  

 
TOP 15:  Wirtschaftsförderung; 

 Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 03.04.2009 
 Abschluss eines Kaufvertrages mit der Fa. Georg Hubmann 

Ges.m.b.H – Diskussion über weitere Vorgangsweise 
 Finanzielle Unterstützung zum „Wiederaufbauprojekt Holzbau Georg 

Hubmann Ges.m.b.H“ - Kenntnisnahme 
 
TOP 16:  Schutzwasserbau (Gössering); 

 Generelles Projekt – Rückhaltemaßnahmen und Längsverbau – 
Vergabe der anteilsmäßigen Projektskosten 

 
TOP 17:  Schutzwasserbau (Gössering); 
  Detailprojekt Gemeinde Gitschtal (Weißbriach) 

 Information 
 Honorarauskunft 
 Auftragsvergabe  

 
TOP 18:  WVA St. Lorenzen/G.; 

 Information bzw. Diskussion – Austritt aus der  
Gemeindewasserversorgung  

 Übergabe der Wasserversorgungsanlage (WVA St. Lorenzen/G.) an 
eine Wassergenossenschaft - Grundsatzbeschlussfassung 

 
TOP 19:  Dienstleistungen; 
  Schneeräumplan in den Ortschaften St. Lorenzen/G., Jadersdorf, 
  Lassendorf, Wulzentratten (Neu) - Beschlussfassung 
 
TOP 20:  Dienstleistungen; 
  Abschluss eines Werkvertrages mit Herrn KOPLENIG Johann zur  
  Schneeräumung gem. Schneeräumplan 
 
TOP 21:  Rechtsamt; 
  AO-Vorhaben „Grundankauf Schwimmbad Weißbriach“  
  Verpflichtungserklärung gegenüber den KBBF (Ergänzung zum  
  Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.2011 
 
TOP 22: Müllbeseitigung;  

    Umstellung der Müllbeseitigung (Hauhaltsmüll) - Information 
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S i t z u n g s v e r l a u f  
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Gemeinderatsmitglieder und stellt die 
Beschlussfähigkeit gemäß den Bestimmungen des § 37 K-AGO fest. Die 
Tagsordnung wird angenommen.  
 
 
zu TOP 1:  
 
Zu Protokollfertigern werden GR Gunter KALT und GR Esther ALTERSBERGER 
bestellt. 
 
zu TOP 2:  
 
Anfrage Nr.:  004-1/2011-03/01 
 
Anfrage  
gerichtet von:   Vzbgm. Ewald Wastian 
 
Anfrage  
gerichtet an:   Bgm. Günther Sattlegger 
 
Text:   Die Homepage der Gemeinde Gitschtal weißt Mängel auf. Ist es 
 Absicht, dass seit 23.09.2011 kein Sitzungsprotokoll des 
 Gemeinderates der  Gemeinde Gitschtal eingepflegt wurde, dass 
 sämtliche Rundschreiben nicht geöffnet werden können, 
 Fundgegenstände nur bis 23.09.2011 ersichtlich sind und unter 
 dem Button „Tourismus“ sind die Namen der Mitarbeiter 
 Sommeregger und Traar nicht leserlich sind ? 
 
Antwort: Der Vorsitzende übergibt das Wort an AL Mauschitz als 

Verantwortlichen Dienstnehmer in der Gemeindeverwaltung. Dieser 
erläutert, dass die Mängel ehest möglich durch DN ENZI Christian 
beseitigt werden. Er wird dies in Auftrag geben. 

 
Keine weiteren Anfragen im Sinne der K-AGO. 
 
zu TOP 3:  
 
Die Sitzungsniederschrift zur Sitzung des Gemeinderates vom 17.05.2011 wird ohne 
Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 
 
 
zu TOP 4:  
 
Der Kontrollausschussobmann, GR KILZER, verliest die Niederschrift, aufgenommen 
anlässlich der Kontrollausschusssitzung vom 30.06.2011 vollinhaltlich.  
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Der Bericht des Kontrollausschusses, wird vom Gemeinderat ohne Diskussion 
einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu TOP 5:  
 
 

9622 Gemeinde Gitschtal  polit. Bezirk: Hermagor  

 2. Nachtragsvoranschlag  
 für den ordentlichen und außerordentlichen Haushalt  des  

 Haushaltsjahres 2011  

 GEGENÜBERSTELLUNG DER GESAMTSUMMEN  

 Nachtrag Voranschlag neu 
 Voranschlag bisher (Gesamtsummen) 
 mehr um weniger um (Gesamtsummen) 

 o.H. Einnahmen 2.486.800,00 30.500,00 0,00 2.517.300,00 
 Ausgaben 2.486.800,00 30.500,00 0,00 2.517.300,00 
 Überschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Abgang 0,00 0,00 0,00 0,00 
 a.o.H. Einnahmen 3.050.700,00 0,00 0,00 3.050.700,00 
 Ausgaben 3.050.700,00 0,00 0,00 3.050.700,00 
 Überschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Abgang 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Bedeckung  
 Voranschlags- Unterschied 
 stelle Bezeichnung der Voranschlagsstelle Alter Betrag Neuer Betrag (+) = höher 
 (-) = weniger 

 2/010000/828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN 4.500,00 8.500,00 +4.000,00  
 2/163000/871000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds  0,00 2.000,00 +2.000,00  
 2/211000/829000 SONSTIGE EINNAHMEN  0,00 300,00 +300,00  
 2/232000/861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfond 0,00 5.000,00 +5.000,00  
 2/240000/810000 LEISTUNGSERLÖSE - ELTERNBEITRÄGE 18.500,00 19.200,00 +700,00  
 2/240000/861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfond 62.500,00 56.100,00 -6.400,00 
 2/380000/824000 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG 1.500,00 2.000,00 +500,00  
 2/612000/828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN 0,00 100,00 +100,00  
 2/742100/298000 RÜCKLAGENENTNAHME  0,00 200,00 +200,00  
 2/814000/871200 BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL ORDENTLICHER  8.000,00 0,00 -8.000,00 
 2/820000/871200 BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL ORDENTLICHER  0,00 7.900,00 +7.900,00  
 2/831000/828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN 2.000,00 2.400,00 +400,00  
 2/850000/964000 Abwicklung Soll-Abgang    2010  65.200,00 0,00 -65.200,00 
 2/850000/968000 ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE LAUFENDES JAHR 0,00 65.200,00 +65.200,00  
 2/910000/823000 ZINSEN  200,00 700,00 +500,00  
 2/920000/833000 KOMMUNALSTEUER  139.000,00 147.000,00 +8.000,00  
 2/925000/859400 ERTRAGSANTEIL RESTZUTEILUNG N.D.ABGEST. 718.300,00 733.600,00 +15.300,00  
 Summe ordentlicher Haushalt Einnahmen 1.019.700,00 1.050.200,00 +30.500,00  
 Gesamtsumme 1.019.700,00 1.050.200,00 +30.500,00  
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 Aufwand  
 Voranschlags- Unterschied 
 stelle Bezeichnung der Voranschlagsstelle Alter Betrag Neuer Betrag (+) = höher 
 (-) = weniger 

 1/010000/511000 GELDBEZÜGE DER VB II  11.700,00 18.200,00 +6.500,00  
 1/010000/580000 DGB Z.AUSGLEICHSFOND F.FAMILIENBEHILFEN 6.100,00 6.200,00 +100,00  
 1/010000/581000 SONST.DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT 12.100,00 12.300,00 +200,00  
 1/210000/620000 PERSONEN UND GÜTERTRANSPORTE  0,00 5.200,00 +5.200,00  
 1/210000/752100 SCHULERHALTUNGSBEITRAG  3.400,00 9.600,00 +6.200,00  
 1/211000/043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG  0,00 1.400,00 +1.400,00  
 1/211000/400000 GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES 1.300,00 2.100,00 +800,00  
 1/211000/456000 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- 600,00 800,00 +200,00  
 1/211000/511000 GELDBEZÜGE DER VB II  8.400,00 5.500,00 -2.900,00 
 1/211000/580000 DGB Z.AUSGLEICHSFOND F.FAMILIENBEHIHILFEN 400,00 300,00 -100,00 
 1/211000/581000 SONST.DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT 1.800,00 1.200,00 -600,00 
 1/211100/400000 GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES 800,00 0,00 -800,00 
 1/211100/456000 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- 300,00 100,00 -200,00 
 1/211100/600000 STROM  700,00 500,00 -200,00 
 1/211100/600100 STROM (HEIZUNG)  3.500,00 2.500,00 -1.000,00 
 1/211100/631000 TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE  1.000,00 500,00 -500,00 
 1/211100/710000 ÖFFENTLICHE ABGABEN  700,00 600,00 -100,00 
 1/240000/511000 GELDBEZÜGE DER VB II  30.200,00 28.800,00 -1.400,00 
 1/240000/580000 DGB GEMÄß FLAG FÜR BEAMTE 3.400,00 3.300,00 -100,00 
 1/240000/581000 DGB ZUR SV DER BEAMTEN 15.100,00 14.800,00 -300,00 
 1/320000/043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG  0,00 300,00 +300,00  
 1/320000/729000 SONSTIGE AUSGABEN (Musikschule) 1.700,00 2.000,00 +300,00  
 1/439000/403000 HANDELSWAREN  100,00 400,00 +300,00  
 1/560000/751000 ABGANGSDECKUNG KRANKENANSTALTEN 148.600,00 153.800,00 +5.200,00  
 1/633000/729000 SONSTIGE AUSGABEN  0,00 2.700,00 +2.700,00  
 1/633000/750000 BEITRAGSLEISTUNG GEM. WASSERBAUTENFÖRD. 5.000,00 2.300,00 -2.700,00 
 1/640000/400000 GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES 500,00 1.100,00 +600,00  
 1/742000/729000 SONSTIGE AUSGABEN  200,00 600,00 +400,00  
 1/742100/455100 CHEMISCHE U.SONST. ARTVERWANDTE MITTEL 300,00 200,00 -100,00 
 1/742100/616000 INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND 0,00 200,00 +200,00  
 1/759000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 0,00 600,00 +600,00  
 1/817000/043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG  0,00 600,00 +600,00  
 1/820000/043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG  500,00 1.500,00 +1.000,00  
 1/820000/298000 RÜCKLAGENZUFÜHRUNG  100,00 3.500,00 +3.400,00  
 1/820000/452000 TREIBSTOFFE  6.000,00 6.600,00 +600,00  
 1/820000/459000 SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  400,00 1.000,00 +600,00  
 1/820000/511000 GELDBEZÜGE DER VB II  51.100,00 51.800,00 +700,00  
 1/820000/720100 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF ARBEITER 0,00 1.500,00 +1.500,00  
 1/820000/729000 SONSTIGE AUSGABEN  0,00 100,00 +100,00  
 1/831000/043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG  0,00 900,00 +900,00  
 1/831000/701000 PACHTZINSE  0,00 900,00 +900,00  
 Summe ordentlicher Haushalt Ausgaben 316.000,00 346.500,00 +30.500,00  
 Gesamtsumme 316.000,00 346.500,00 +30.500,00  
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ERLÄUERUNGEN 
 

zum 
 

2. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2011 
 
 

Allgemeine Feststellungen:  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal hat am 22.12.2010 bzw. 20.04.2011 
(1.NVA) den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt beschlossen: 
 
Ordentlicher Haushalt:  
 
Einnahmen   €  2,486.800 
Ausgaben   € 2,486.800 
 
Außerordentlicher Haushalt:  
 
Einnahmen   € 3,050.700 
Ausgaben   € 3,050.700 
 
 
Durch den 2. Nachtragsvoranschlag ergeben sich im OHH folgende Summen. 
 
Einnahmen   €  2,517.300 
Ausgaben   € 2,517.300 
 
Zu den  einzelnen Positionen wird folgendes festgestellt: 
 
Ordentlicher Haushalt  
 
EINNAHMEN 
 
0100/8280 Der Rückersatz seitens der Donau Versicherung (Abfertigungsrücklage) 
  ist mit € 4.000,00 zu veranschlagen. 
 
1630/8710 Für den Ankauf von Atemschutzgeräten bzw. Tauchpumpe sind die 
  Förderungen seitens des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes zu  
  veranschlagen. 
 
2100/8290 Für die Dachreparatur ist ein Versicherungsersatz von € 300,00 zu 
  veranschlagen (Schneedruck). 
 
2320/8610 Auf Grund des Ansuchens wird für den Schülertransport (St. Lorenzen 
  – Weißbriach) eine einmalige Unterstützung von € 5.000,00 seitens des 
  Landes gewährt. 
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2400/8100 Die Elternbeiträge können um € 700,00 angehoben werden bzw. ist der 
  Landesbeitrag 
 
2400/8610 für die 2. Gruppe zu kürzen (1. Gruppe € 29.000,00, 2. Gruppe €  
  21.000,00). 
 
3800/8240 Die Mieteinnahmen für den KS können um € 500,00 erhöht werden. 
 
6120/8280 Für die Veräußerung der Hausnummern können € 100,00 veranschlagt 
  werden. 
 
7421/2980 Für die Reparatur der Unkrautspritze ist ein Betrag von € 200,00 zu 
  entnehmen. 
 
8140/8712 Die ursprünglich veranschlagten BZ-Mittel 2011 sind zu kürzen. 
 
8200/8712 Auf Grund des Sonderbeschäftigungsprogrammes 2010 (Aufnahme  
  Ronacher Georg) sind BZ-Mittel in der Höhe von € 7.875,00 gewährt 
  worden. 
  Festgestellt wird, dass durch BZ-Mittel bzw. durch die Förderung des 
  AMS für den DN Ronacher für die Gemeinde keine Kosten angefallen 
  sind. 
 
8500/9640 Zuordnung richtige Post 
8500/9680 
 
9100/8230 Die Habenzinsen können um € 500,00 erhöht werden. 
 
9200/8330 Die Kommunalsteuer kann um € 8.000,00 angehoben werden  
  (Baustellen Kurhotel u. JUFA). 
 
9250/8594 Nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde können die Ertragsanteile 
  um € 15.300,00 (ca. 2 %) erhöht werden. 
 
AUSGABEN: 
 
0100-5110 Durch das Ausscheiden der VB II im Zentralamt bzw. durch die   
0100-5800 Krankheitsvertretung sind Mehrausgaben zu veranschlagen. 
0100-5810  
 
2100/6200 Die Kosten des Verkehrsverbundes für den Schülertransport (St.  
  Lorenzen  - Weißbriach) betragen für das Schuljahr 2011/12  
  €15.600,00. Für das Jahr 2011 ist der aliquote Anteil von € 5.200,00 zu 
  veranschlagen. 
 
2100/7521 Der Schulerhaltungsbeitrag 2010/11 an die Sonderschule Hermagor für 

ein schulpflichtiges Kinder ist auf € 9.600,00 zu erhöhen.  
  Da ab dem Schuljahr 2011/12 aus der Stadtgemeinde Hermagor kein 
  schulpflichtiges 
  Kind die Sonderschule besucht, werden die Kosten aliquot auf die  
  Gemeinde Gitschtal und St. Stefan/Gail aufgeteilt. Die Kosten werden 
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  sich wesentlich erhöhen, da seines des Landes die Kosten für die  
  Betreuung während des Transportes bzw. im Unterreicht nicht mehr 
  gefördert werden. 
 
2110/0430 – Für die Zeiterfassung war die Anschaffung eines Terminals erforderlich,  
2111/7100 die restlichen Mehr- bzw. Minderausgaben ergeben sich durch die  
  Schließung des Schulstandortes in St. Lorenzen/G. 
 
2400/5110 Durch die Umstrukturierung im Reinigungsbereich sind die   
2400/5800 Personalkosten anzupassen. 
2400/5810  
 
3200/0430 Für die Musikschule wurde eine Tafel angeschafft bzw. sind die 
3200/7290 Schulerhaltungsbeiträge zu erhöhen. 
  
 
4390/4030 Für den Ankauf von Babypaketen wurde insgesamt ein Betrag von € 
  400,00 aufgewendet. 
 
5600/7510 Der Beitrag für den Betriebsabgang der Krankenanstalten für 2011 ist 
  um € 5.200,00 auf insgesamt € 153.800,00 zu erhöhen. 
 
6330/7290 Für das Ausbaggern der Sandfänge in Weißbriach und Jadersdorf sind 
6300/7500 Kosten von € 2.700,00 angefallen (Reduzierung bei Beitragsleistung). 
 
6400/4000 Der Ansatz für Verkehrszeichen (-schilder) ist um € 600,00 zu erhöhen 
  (30 km, Glatteis, Kinder uam). 
 
7420/7290 Die Entschädigungszahlungen für die Maikäfersammlung betragen 
  insgesamt € 600,00. 
 
7421/4551 Der Beitrag für die Kartoffelkäferbekämpfung kann um € 100,00 gekürzt  
7421/6160 werden bzw. beträgt der Reparaturaufwand für die Unkrautspritze  
  € 200,00. 
 
7590/7280 Die Kosten für die Beratungsleistungen „Energieoffensive Kärnten“ 
  betragen € 600,00. 
 
8170/0430 Für die Aufstellung und den Ankauf von zwei Pflanztrögen bei der  
  Aufbahrungshalle in St. Lorenzen/G. ist ein Betrag von € 600,00  
  erforderlich. 
 
8200-0430 – Beim Wirtschaftshof werden Mehrausgaben für Betriebsausstattung,  
8200-7290 Treibstoffe,Verbrauchsgüter, Bezüge veranschlagt. Zusätzlich kann 
  eine Rücklage in der Höhe von € 3.400,00 veranschlagt werden. 
 
8310/0430 Im Freibad war die Anschaffung eines Rasenmäher bzw. einer   
8310/7010 Schmutzwasserpumpe erforderlich bzw. war der Pachtzins für das Jahr 
  2010 an die NB Weißbriach zu entrichten. 
 
Außerordentlicher Haushalt  – keine Änderung 
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Gemeinde Gitschtal 
Bezirk Hermagor, Kärnten 

9622 Weißbriach 
Tel: 04286/212-11, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at 

        
 

 
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates vom ……, Zahl: 902-3/20101, über die Feststellung des  
2. Nachtragsvoranschlages 2011: 
 
Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGBl. Nr. 66/1998, i.d.g.F., wird der Voranschlag 
2011 der Gemeinde Gitschtal nach der Verordnung vom 22.12.2010, Zahl: 902/2011, 
und 20.04.2011,Zahl: 902/2011, im Sinne der Anlage(n) abgeändert. 
 
Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 
 
a)  Ordentlicher Voranschlag: 
 
 Bisherige 

Gesamtsummen 
erweitert 
-gekürzt 

 
Gesamtsummen 

 B   e   t   r   a   g 

Summe der Einnahmen 2,486.800 30.500 2,517.300 
Summe der Ausgaben 2,486.800 30.500 2,517.300 
          
 
b) Außerordentlicher Voranschlag: 
 
 Bisherige 

Gesamtsummen 
erweitert 
-gekürzt 

 
Gesamtsummen 

 B   e   t   r   a   g 
Summe der Einnahmen 3,050.700 0 3,050.700 
Summe der Ausgaben 3,050.700 0 3,050.700 
    
 
Diese Verordnung tritt am ………… in Kraft. 
                                                                                   
Weißbriach, am ……….. 
                                                                                             Der Bürgermeister: 

  (Günther SATTLEGGER ) 
 
 
Ohne weitere Diskussion stellt Bgm. SATTLEGGER den Antrag, den 2. NVA 2011 
und die dazugehörige Verordnung zu beschließen; diesem Antrag wird mit 15 : 0 
Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
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TOP 6: 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass Herr MÜLLER Johann, 9622 Weißbriach 29 mit dem 
Ansuchen vom 11.07.2011 um die käufliche Überlassung von Teilen der Parz. 
1598/4, KG. Weißbriach  (Gemeinde Gitschtal, öffentliches Gut) beantragt hat. Herr 
MÜLLER möchte einen überdachten Stellplatz im südwestlichen Bereich seiner Parz. 
342, KG. Weißbriach im Anschluss an sein Wohnhaus errichten.  
 
In Anbetracht der Gegebenheit, dass im genannten Bereich dieses Grundstückes die 
öffentliche Benützung nicht unbedingt notwendig ist, ist die Abtretung möglich. Für 
die Öffentlichkeit (Zufahrt zu den Privathäusern, Schneeräumung, uä) würde 
genügend Platz bleiben.  
 
In Anlehnung an vorangegangene diesbezügliche Beschlüsse des Gemeinderates 
könnte eine Fläche von ca. 50 m² (die Grundstücksausweisung ist als Anlage 1  
Bestandteil dieser Niederschrift) zum Preis von € 27,--/m² käuflich abgetreten 
werden. Die Kosten der Vermessung, des Kaufvertrages und ähnliche Nebenkosten 
wie üblich bei einer Abtretung sind von Herrn Müller zu tragen. 
 
Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung vom 06.10.2011 grundsätzlich für 
die Abtretung geäußert, jedoch müssen die Anrainerrechte (HOLZ Rainer, 
Weißbriach 30) gewahrt werden.  
 
Auf Antrag des Vorsitzenden wird dem Ansuchen mit 15:0 Stimmen (einstimmig) 
positiv stattgegeben. AL MAUSCHITZ wird die weiteren Maßnahmen zur 
Durchführung dieses Rechtgeschäftes setzen. 
 
 
zu TOP 7:  
 
AL MAUSCHITZ erläutert den „IST STAND“ und eine Kostenaufstellung wie folgt:   
 
GR ALTERSBERGER Esther bemüht sich mit Nachdruck eine 2. altersübergreifende 
Kinderbetreuungseinrichtung (-gruppe) mit Nachmittagsbetreuung zu schaffen. 
Diese, an und für sich sinnvolle Bemühung bedeutet, dass die Kindergartenkinder 
und die Kinder der Volksschule am Nachmittag, nach Schluss des Kindergartens 
bzw. nach Schulschluss eine Nachmittagsbetreuung erhalten sollen. Ein 
gemeinsames Mittagessen um ca. 13.00 Uhr soll erfolgen. Eine Verpflichtung zur 
Bereitstellung einer sog. Hortbetreuung, die mit den Schulkindern deren 
„Hausaufgabe“ erledigt besteht. In der Zeit, in der die Schulkinder mit der 
Hortbetreuung die Hausaufgabe und/oder weitere pädagogische Verpflichtungen 
nachkommen, muss ein(e) weitere (r) Kindergärtner(in) jene Kinder betreuen, die den 
Kindergarten besuchen. Dies bedeutet, dass zur Verpflichtung der Bereitstellung 
eines Mittagessens, auch die Personalkosten wesentlich steigen. 
 
An die Erziehungsberechtigten Elternteile der Kinder des Kindergartens und der 
Volksschule ist folgendes Schreiben (Bedarfserhebung) ergangen: 
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Gemeinde Gitschtal 
Bezirk Hermagor, Kärnten 

9622 Weißbriach 
Tel: 04286/212-11, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at 

 
 
Adresse 
 
 
 
 
 
Kindergarten Gitschtal – Erhebung des Bedarfes eine s Ganztagesbetriebes; 
 
Geschätzte «Anrede» «Nachname» «Vorname»,  
 
einige Erziehungsberechtigte, Elternteile, sowie GR Altersberger Esther  wünschen 
sich die Erweiterung des Schul- und Kindergartenbetriebes insofern, dass um eine 
zweite altersgemischte Gruppe mit Schulkindern beim Amt der Kärntner 
Landesregierung angesucht werden soll. Dies bedeutet, dass sowohl die Kinder des 
Kindergartens, als auch die Kinder der Volksschule eine Nachmittagsbetreuung, 
teilweise gemeinsam, erhalten sollen. Nach geführten Gesprächen mit den 
zuständigen Landesbeamten ist es angeraten eine sog. Bedarfserhebung 
durchzuführen. Bemerkt wird zusätzlich, dass keine Gefahr besteht, die „zweite“ 
Kindergartengruppe, wie im Kindergartenjahr 2010/2011 bewährt, zu verlieren. Der 
Kindergartenstandort mit 2 Gruppen ist, sofern mehr als 30 Kinder den Kindergarten 
besuchen, bis zum Kindergartenjahr 2014/2015 gesichert worden. Für das 
Kindergartenjahr 2011/2012 sind bereits 34 Kinder angemeldet. 
 
Zur Information wird mitgeteilt, dass den Kindern der Volksschule bei Bedarf eine 
sog. „Hortbetreuerin“, und zusätzlich den Kindern des Kindergartens eine 
Kindergärtnerin beistehen muss. Die Personalkosten sowie die Kosten des zu 
bereitstellenden Mittageessen und weitere sog. Fixkosten müssen auf die 
Erziehungsberechtigten übertragen werden. Dieser Betrag wird sich zwischen € 
100,-- und € 150,-- pro Monat und Kind (je nach Anzahl der Kinder auch über € 150,-
-) bewegen. Dies zur Information und gleichzeitig mit dem Ersuchen um Verständnis. 
Eine genaue Kalkulation kann erst nach dem Ergebnis  der Befragung erfolgen. 
 
Es wird ersucht, den beiligenden Erhebungsbogen vollständig auszufüllen und auf 
Grund der Dringlichkeit bis spätestens 02. September 2011  dem Gemeindeamt zu 
retournieren.  
 
Es verbleibt mit freundlichen Grüßen  
              Ihr Bürgermeister: 
        (SATTLEGGER Günther) 
 
 
 

Datum: 23.08.2011 
Bearbeiter: Mauschitz Rudolf 
Zahl:  010-30/2011-03 
DVR:  0096610 
UID-Nr.: ATU 26012908 
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Ergeht an: 

 Alle Erziehungsberechtigten der schulpflichten Kinder  der Gemeinde Gitschtal 
 Alle Erziehungsberechtigten der Kindergartenkinder  der Gemeinde Gitschtal  
 Kindergartenleitung - Wassertheurer-Gerres Daniela, 9631 Jenig, Kreuth 4 
 Schulleitung – Dir. Eva Maria Verderber, 9620 Hermagor, Podlanig 10 
 Ausschuss für Angelegenheiten der Familie, Unterricht, Erziehung, Sport und 
Wissenschaft, Soziale Wohlfahrt, Obfrau GR ENZI Christine, 9622 Weißbriach 110 

 GR Esther Altersberger, 9622 Weißbriach 56 
 
 

Nachmittagsbetreuung  Name Erziehungs-
berechtigte(r) 

Adresse Name des  
Kindes Ja Nein 

     
 

Wenn ja: 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass für die Nachmittagsbetreuung meines (r) Kindes (r) ein 
Beitrag (Personalkosten, Miete, Sachaufwand, Fixkosten) zur Deckung des 
Aufwandes seitens der Gemeinde Gitschtal eingehoben werden muss.  
 
 
o Für die Nachmittagsbetreuung bin ich/sind wir auch bereit € 100,-- pro Monat 

und Kind bezahhlen. 
 
o Für die Nachmittagsbetreuung bin ich/sind wir bereit zwischen € 100,-- und     

€ 150,-- pro Monat und Kind bezahhlen. 
 
o Für die Nachmittagsbetreuung bin ich/sind wir ev. auch bereit mehr als € 150,-

- pro Monat und Kind bezahhlen. 
 
 
 
       ……………………………………. 
        (Unterschrift) 
 

Wenn nein:  
 
 
 
       ……………………………………. 
        (Unterschrift) 
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Die Rückantworten, die am hs. Gemeindeamt eingegangen sind, zeigen folgendes 
Ergebnis: 
 

Anzahl  Nein Ja bis € 100,-- Ja (100,-- bis 150,--)  Ja auch > 150,-- 
71 Kinder 48 Kinder 10 Kinder 3 Kinder - X - 

 
 
Naturgemäß verursacht die Erweiterung (2. altersübergreifende Kindergartengruppe) 
ein „MEHR“ an Kosten für die Gemeinde Gitschtal, die auf die 
Erziehungsberechtigten in welchem Ausmaß auch immer übertragen werden muss 
bzw. kann. 
 
Derzeitige Situation im Kindergarten in Weißbriach:  
 

 2 Gruppen (eine Kindergartengruppe und eine altersübergreifende Gruppe) 
 32 Kinder Gesamt 
 2 Kindergärtnerinnen (Anstellungsverhältnis 70 %) 
 1 Kindergartenhelferin (Anstellungsverhältnis 70 %) 
 1 Reinigungskraft (Anstellungsverhältnis 30 %) 

 
 
Ausgaben: 
 
Personalkosten 2010 111.148,-- 
Sachaufwand 2010 26.176,-- 
Gesamt: 137.324,-- 
 
Einnahmen: 
 
Elternbeiträge 2010 8.908,-- 
Landesbeitrag 2010 59.031,-- 
Sonstige Einnahmen 2010 19.573,-- 
Gesamt: 87.512,-- 
 
 
Gesamtaufstellung:  
 
Ausgaben 137.324,-- 
Einnahmen 87.512,-- 
Abgang 2010 49.812,-- 
 
 
Der Abgang von ca. € 50.000,-- wird sich im Kindergartenjahr 2012/2013 um ca.       
€ 25.000,-- bis 30.000,-- erhöhen, da auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen eine        
2. Kindergartenhelfer (in) angestellt werden muss. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dem Gemeinderat als Kollegium wird mitgeteilt, dass auf Grund einer eventuellen 
Nachmittagsbetreuung folgende Kosten berücksichtigt werden müssen: 
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Hortbetreuerin:  
 
Monatliche Personalkosten: 
 
Bruttobezug € 850,-- 
Sozialversicherung € 180,-- 
Dienstgeberbeitrag € 40,-- 
Gesamt/Monat € 1.070,-- 
 
Jährliche Personalkosten: 
 
Monatliche Personalkosten x 14 € 14.980,-- 
Beitrag Pensionsfonds (jährlich) ca. € 2.000,-- 
Gesamt/Monat ca. € 17.000,-- 
 
 
Kindergärtnerin:  
 
Monatliche Personalkosten: 
 
Bruttobezug € 850,-- 
Sozialversicherung € 180,-- 
Dienstgeberbeitrag € 40,-- 
Gesamt/Monat € 1.070,-- 
 
Jährliche Personalkosten: 
 
Monatliche Personalkosten x 14 € 14.980,-- 
Beitrag Pensionsfonds (jährlich) ca. € 2.000,-- 
Gesamt/Monat ca. € 17.000,-- 
 
 
Gesamtaufstellung/Jahr:  
 
Personalkosten Hortbetreuerin € 17.000,-- 
Personalkosten Kindergärtnerin € 17.000,-- 
Mittagessen * € 11.000,-- 
Gesamt/Jahr € 45.000,-- 
 
* 
Der Betrag des verpflichtenden Mittagessens setzt sich wie folgt zusammen: 
 
€ 3,50 (Annahme) x 13 Kinder x 22 Tage/Monat x 11 Monate = 11.011,-- 

 
 
Mit der Schaffung einer zweiten altersübergreifenden Gruppe erhält die Gemeinde 
Gitschtal eine zusätzliche Förderung von € 8.000,--.  
Somit ergeben sich verbleibende Kosten von € 37.000,-- ohne Einhebung von 
Elternbeiträgen. 
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Die Mehrkosten für die  Beitragszahlungen an den Pensionsfonds lt. Stellenplan sind 
noch nicht berücksichtigt (Kosten 2010 € 15.741,00). 
 
Weiters werden sich durch die Nachmittagsbetreuung Mehrkosten bei den 
Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Kanal, Instandhaltung, u.ä.) ergeben, die 
über den Mietzins abgerechnet werden müssen. Eine Erhöhung des Mietzinses ist zu 
erwarten.  
 
Sonstige Ausgaben wie z.B. die ev. Anschaffung von Warmhaltegeschirr, Besteck 
u.ä. sind bei der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt. 
 
Der Gemeinderevisor, Herr Hotschnig, Amt der Kärntn er Landesregierung hat 
seine mündliche Stellungnahme am 19.09.2011 abgegeb en. Diese in 
Zusammenfassung wie folgt: 
 
Zusätzliche Ausgaben im Kindergartenbereich (Schaffung einer 2. 
altersübergreifenden Kinderbetreuungseinrichtung mit Nachmittagsbetreuung, sowie 
Anstellung einer 2. Helferin ab dem KG-Jahr 2012/13 lt. Kindergartengesetz) würden 
den Abgang wesentlich erhöhen. Die errechneten Ausgaben durch die Amtsleitung 
sind lt. Aussage von Herrn Hotschnig, Gemeinderevision, als sehr realistisch 
anzusehen. 
 
Sollten die BZ-Verteilungskriterien für die kommenden Jahre gleich bleiben, würde 
dies bedeuten, dass die Gemeinde Gitschtal künftig wieder zu einer 
Abgangsgemeinde wird. „Überdurchschnittliche“ Ausgaben im Bereich des 
Kindergartens (Benchmark-Kriterien) werden vom BZ-Rahmen abgezogen und 
würden somit zu einer Verringerung der frei verfügbaren BZ-Mittel führen. 
 
Anmerkung: 
 
Für das Jahr 2011 betrug die BZ-Zusage insgesamt € 259.000,00. Davon sind             
€ 30.000,00 „Bonus“ für Strukturkosten (Personal Zentralamt, Volksschulen, 
Kindergarten) und € 10.907,00 – („5 % Bonus“) für  ausgeglichene Gemeinden 
gewährt worden. 
 
Abschließend zur Erläuterung zu diesem TOP stellt der AL fest, dass der  
Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal einen Beschluss dahingehend fassen muss, ob 
er sich diese 2. altersübergreifende Gruppe leisten kann.  Weiters muss ein 
Beschluss dahingehend gefasst werden, welcher Betrag von den 
Erziehungsberechtigten für die Leistung eingehoben wird. 
 
 
GR ALTERSBERGER teilt mit, dass sie sich seit Monaten um eine Lösung zur 
Nachmittagsbetreuung der Kinder (Volksschulkinder und Kindergartenkinder) aus 
dem Gemeindegebiet bemüht. In diesem Zusammenhang ersucht Sie um die 
Meinung von GR ENZI und GV LACKNER. 
 
GR ENZI ist dankbar für die Bemühungen von GR ALTERSBERGER, befürwortet 
dass alles Mögliche unternommen werden soll, dass „Jungfamilien“ unterstützt 
werden und auch im Gemeindegebiet verbleiben. Sie sieht jedoch Probleme in der 
Finanzierung und verweist auf die Erläuterungen des AL. 
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GV LACKNER ist ebenfalls der Meinung, dass die sog. „Jungfamilien“ unterstützt 
werden, sieht die Bemühungen von GR ALTERSBERGER ebenfalls positiv, gibt 
jedoch zu Bedenken, dass es in der „heutigen“ Zeit Forderungen vom Kindesalter bis 
zum Pensionisten für Betreuungseinrichtungen gibt, die Gemeinde dies finanzieren 
soll, für den Betroffenen jedoch dürfen keine Kosten entstehen. 
Er hat Erkundigungen eingeholt und gibt bekannt, dass es in der Gemeinde 
Dellach/Gail und andere auch Betreuungseinrichtungen für die 
Nachmittagsbetreuung gibt, die privat geführt werden. Eine diesbezügliche Lösung 
soll auch für die Gemeinde Gitschtal angestrebt werden. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 
06.10.2011 so verblieben ist (einstimmig), dass für Privatinitiativen zur Durchführung 
einer Nachmittagsbetreuung die Räumlichkeiten des Kindergartens zur Verfügung 
gestellt werden, und für eventuelle Nebenkosten die Gemeinde Gitschtal aufkommen 
wird.  
 
Dazu gibt GR ALTERSBERGER bekannt, dass sie mit Mag. SÖLLE, Hermagor, der 
Initiator für eine „private“ Nachmittagsbetreuung in Hermagor ist, ein Gespräch 
dahingehend geführt hat, dass dieser eine Nachmittagsbetreuung im Gitschtal, ab 
Beschlussfassung durch den Gemeinderat, nur für Schulkinder  durchführen kann. 
Die Kosten dafür betragen € 12.500,-- bis Ende des Schuljahres 2011/2012.  
 
Sie ist weiters der Meinung, dass die Gesellschaft, die Familien unter Druck stehen. 
Beide Elternteile müssen einer Beschäftigung nachgehen. Weiters meint sie, dass 
die Gemeinde gefordert ist, da auch der ev. Bedarf besteht. Eine 
Öffnungszeitenverlängerung im Kindergarten kann Sie sich vorstellen, eine Gruppe 
beginnt um 07.30 Uhr, eine weitere 2. Gruppe um 10.00 Uhr und endet dafür später 
am Nachmittag.  
 
 
Vzbgm. WASTIAN meint, dass die Gemeinde einen Schritt zur 
Nachmittagsbetreuung setzen soll. 
Er teilt dem Gemeinderat mit, dass die Diakonie Kärnten Interesse zur Führung des 
Kindergartens als Gesamtes hat, diesbezügliche Gespräche hat es bereits mit ihm, 
GR ALTERSBERGER und Herr STOTTER gegeben. 
 
Zusammenfassend wird vom Vorsitzenden festgestellt, dass eine Kostenangebot und 
der weitern Erfordernisse von Herrn Mag. Sölle für das Schuljahr 2011/2012 
eingeholt werden. Für die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder in Gemeinsamkeit 
mit den Kindergartenkindern (2. altersübergreifende Gruppe) wird sich GR 
ALTERBERGER informieren. 
 
Abschließend stellt der Vorsitzende den Antrag den Modellversuch – Schaffung einer 
2. altersübergreifenden Gruppe – zu befürworten. Dieser Antrag wird mit 15:0 
Stimmen (einstimmig) abgelehnt. 
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zu TOP 8:  
 
 

 Information - Fahrplan zur VS in Weißbriach 
 
Die Erläuterung des AL wie folgt: 
In seiner Sitzung vom 17.05.2011 hat der Gemeinderat mehrheitlich die Schließung 
der VS in St. Lorenzen/G. beschlossen. Ein Versprechen an die Bevölkerung 
(Erziehungsberechtigten) ist bzw. war es, eine optimale Busverbindung der Kinder 
aus den Ortschaften St. Lorenzen/G., Jadersdorf und Lassendorf zur VS in 
Weißbriach, rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn, herzustellen. Auf Grund von 
Bemühungen des Bürgermeisters, in Absprache mit der Direktorin Frau Eva Maria 
Verderber ist ein neuer Busfahrplan erstellt worden. Dieser ist als Mitteilung am 
22.08.2011 an die Erziehungsberechtigten Eltern der Schüler aus den genannten 
Ortschaften ergangen. Mitgeteilt wird, dass jene Kinder, die den Kindergarten in 
Weißbriach besuchen, mit demselben Bus befördert werden. Die Kindergartenkinder 
werden in gewohnter Weise von der Kindergartenhelferin Frau Oberressl Helga 
begleitet. Auf Anfrage der Erziehungsberechtigten aus den Ortschaften Regitt 
werden auch jene Kinder die, die Volkschule bzw. Kindergarten in Weißbriach 
besuchen die Busverbindung in Anspruch nehmen können, dies war bis dato nicht 
der Fall.  
 
Folgende Mitteilung ist am 22.08.2011 an die Erziehungsberechtigten ergangen: 
 
 
 
 
Kinder aus den Ortschaften St. Lorenzen/G., Jadersd orf und Lassendorf; 

 Bekanntgabe der Busverbindung für schulpflichtige Volksschulkinder  
 Bekanntgabe der Busverbindung zum und vom Kindergarten  

 
Grundsätzliches zur Information:  
Jene Kinder die, die Volkschule in Weißbriach besuchen werden mit dem selben Bus 
nach Weißbriach gebracht, wie die Kindergartenkinder. Die Kindergartenkinder 
werden in gewohnter Weise von der Kindergartenhelferin Frau Oberressl Helga 
begleitet. 
 
 
 

Busverbindung für schulpflichtige Kinder in die  
VS nach Weißbriach 

 
 
 
Jadersdorf (Brunnen) 7.39 Uhr 
Jadersdorf (GH Jury) 7.40 Uhr 
St. Lorenzen/G. (Volksschule) 7.42 Uhr 
St. Lorenzen/G. (ehem. GH Jonka) 7.43 Uhr 
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St. Lorenzen/G. (Abzweigung B 87) 7.44 Uhr 
Regitt/Leditz 7.46 Uhr 
Weißbriach (Volksschule) 7.50 Uhr 
 
 
 

Busverbindung für schulpflichtige Kinder von der   
VS in Weißbriach (Heimfahrt) 

 
 

Variante 1 – abhängig vom Stundenplan 
 
Für jene Schüler, die vor 12 Uhr Schulschluss haben wird die Heimfahrt vor 12 Uhr 
erfolgen. Die Abfahrtszeit (direkt vor der Volksschule in Weißbriach) ist abhängig 
vom Stundenplan und wird in Absprache mit der Dir. Frau Verderber erfolgen und 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
 

Variante 2 – abhängig vom Stundenplan 
 
 
Weißbriach (Gemeindeamt) 13.08 Uhr 
Regitt/Leditz 13.10 Uhr 

St. Lorenzen/G. (Abzweigung B 87) 13.14 Uhr 
St. Lorenzen/G. (ehem. GH Jonka) 13.16 Uhr 
St. Lorenzen/G. (Volkschule) 13.17 Uhr 
Jadersdorf (GH Jury) 13.18 Uhr 
Jadersdorf (Brunnen) 13.19 Uhr 

 
Der Schulschluss wird so erfolgen, dass die Kinder genügend Zeit haben bis zur 
Haltestelle (Weißbriach-Gemeindeamt) zu gelangen.  
 
 
 

Busverbindung für Kinder in den  
Kindergarten nach Weißbriach 

 
 
 
Jadersdorf (Brunnen) 7.39 Uhr 

Jadersdorf (GH Jury) 7.40 Uhr 
St. Lorenzen/G. (Volksschule) 7.42 Uhr 
St. Lorenzen/G. (ehem. GH Jonka) 7.43 Uhr 
St. Lorenzen/G. (Abzweigung B 87) 7.44 Uhr 
Regitt/Leditz 7.46 Uhr 
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Weißbriach (Volkschule) 7.50 Uhr 
Weißbriach (Gemeindeamt) 7.52 Uhr 
 
 
 
 

Busverbindung für Kinder vom Kindergarten 
(Heimfahrt) 

 
 
 
Weißbriach (Gemeindeamt) 13.08 Uhr 
Regitt/Leditz 13.10 Uhr 

St. Lorenzen/G. (Abzweigung B 87) 13.14 Uhr 
St. Lorenzen/G. (ehem. GH Jonka) 13.16 Uhr 
St. Lorenzen/G. (Volkschule) 13.17 Uhr 
Jadersdorf (GH Jury) 13.18 Uhr 
Jadersdorf (Brunnen) 13.19 Uhr 
 
Geschätzte Erziehungsberechtigte,  
die Gemeindevertretung denkt eine, für alle zufriedenstellende Lösung für den Schul- 
und Kindergartenransport der schulpflichtigen Kinder und der Kindergartenkinder  
aus den Ortschaften St. Lorenzen/G., Jadersdorf, Lassendorf und Regitt/Leditz 
gefunden zu haben. Kinder sind unsere Zukunft, auf die besonderes Augenmerk 
gelegt werden muss und uns sehr wichtig sind. Die Gemeindevertretung wird in 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und vor allem mit den Team rund 
um Dir. Eva-Maria Verderber für gute schulische Ausbildung Sorge tragen bzw. diese 
unterstützen. 
 
 

 Information – Finanzielle Unterstützung durch die Landesregierung 
 
Die Erläuterung des AL wie folgt: 
 
Diese, oben genannte Busverbindung verursacht natürlich zusätzliche Kosten. Ein 
endgültiges Angebot vom 08.06.2011 der Mobilbüro & Verkehrsmanagement GmbH, 
9500 Villach wie folgt: 
 
 
 
Betreff: Angebot Schülerverkehr 2011/2012 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Für das Schuljahr 2011/2012 können wir Ihnen folgendes Angebot darbieten: 
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·  von St. Lorenzen/G. nach Weißbriach – Ankunft 7:50 Uhr in Weißbriach 
·  + ein zusätzlicher Kurs von Weißbriach nach St.Lorenzen/G. um 11:30 Uhr 
 
 

Pauschalbetrag netto € 12.850,-- (+20%) 
 
 
Die Förderungen vom Land wurden bei diesem Betrag bereits abgezogen. Der Netto-
Preis wird über die Verkehrsverbund Kärnten GmbH abgerechnet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Themessl-Huber 
Mobilbüro Hermagor 

 
 
Gegenangebote wurden seitens der Gemeindeverwaltung (AL Mauschitz) eingeholt. 
Außerhalb des Verkehrsverbundes (Verkehrsverbund Kärnten GmbH) hat sich kein 
privates Unternehmen in Regelmäßigkeit eine Busverbindung zur VS und dem 
Kindergarten in Weißbriach zugetraut, bzw. sind/waren die Kapazitäten nicht 
vorhanden.  
 
Auf Grund dieser Tatsache wurde seitens des Bürgermeisters ein Ansuchen um 
finanzielle Unterstützung an die Landesregierung, Bildungsreferent gestellt. Dieses 
Ansuchen wurde positiv und wie folgt beantwortet: 
 
 
         Klagenfurt, am 17.06.2011 
 
Finanzielle Unterstützung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Als Bildungsreferent freut es mich sehr mitteilen zu können, dass ich aufgrund Ihres 
Ansuchens vom 15.06.2011 für die Durchführung der Schulertransporte aufgrund der 
Änderungen in der Schulorganisation eine einmalige Subvention für das Schuljahr 
2011/2012 in der Höhe von  
 
     € 5.000,-- 
 
Übernehmen kann. 
 
Die Abteilung 6 – Bildung, Generationen und Kultur wurde von mir bereits beauftragt, 
die Auszahlung der Subvention vorzubereiten. Die Überweisung des o.a. Betrages 
wird nach Einlangen der Widmungserklärung durch die Landesbuchhaltung auf Ihr 
Konto erfolgen. 
 
Die Gemeinde Gitschtal hat mit der Eingliederung der Kinder in der Expositurklasse 
St. Lorenzen in die Volksschule Weißbriach mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 
einen zukunftsweisenden Schritt gesetzt und bin ich überzeugt, dass diese 
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Maßnahme einen Beitrag zur Bildungsqualität für die Schülerinnen und Schüler 
darstellt. 
 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und verbleibe 
 
     Mit freundlichen Grüßen 
     Dipl.-Ing. Uwe Scheuch 
        Landeshauptmann-Stellvertreter 
 
 
Auf Grund dieser finanziellen Unterstützung durch den Bildungsreferenten werden 
sich die Kosten für den Bustransfer der Schul- und Kindergartenkinder aus den 
Ortschaften St. Lorenzen/G., Jadersdorf, Lassendorf und Regitt/Leditz auf                     
ca.    7.850,-- zuzügl. der gesetzlichen MwSt. belaufen.  
 

 
 1. Anpassungsvereinbarung zum Subventionsvertrag für die Planungsregion 

Karnische Region II - Auftragsvergabe 
 
AL MAUSCHITZ erläutert wie folgt: 
 
Auf Grund der neuen Busverbindung muss die Gemeinde Gitschtal als Mitglied der 
Verkehrsverbund Kärnten GmbH folgende „Nebenabrede“ zur                      
1. Anpassungsvereinbarung zum Subventionsvertrag für die Planungsregion 
Karnische Region II beschließen: 
 

NEBENABREDEN 
zur 1. Anpassungsvereinbarung zum Subventionsvertrag für die Planungsregion 

Karinsche Region II 
 

zwischen einerseits der 
 

Verkehrsverbund Kärnten GmbH 
Walther von der Vogelweide-Platz 4 

9020 Klagenfurt 
 

und andererseits der 
 

Gemeinde Gitschtal 
Weißbriach 202 

9622 Weißbriach 
 
Die Verkehrsverbund Kärnten Ges.m.b.H. (im Folgenden kurz als „die VKG“ 
bezeichnet) und die Gemeinde Gitschtal (im Folgenden kurz als „die Gemeinde“ 
bezeichnet) vereinbaren mit diesen Nebenabreden Folgendes: 
 

N-I Vorbemerkungen 
 
(1) Die Gemeinde (sowie für diese Nebenabreden ansonsten unbeachtliche, 
 andere Gemeinden) und die VKG haben zum Zwecke der teilweisen 
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 Abdeckung von der VKG aus der Herstellung eines volkswirtschaftlich 
 erwünschten Personennahverkehrs entstehenden Verlusten einen 
 „Subventionsvertrag für die Planungsregion KARNISCHE REGION II“ (im 
 Folgenden kurz „Hauptvertrag“ genannt) sowie dazu eine 
 „1.Anpassungsvereinbarung“ geschlossen. 
 
(2) Die hier getroffenen Nebenabreden dienen der inhaltlichen Ergänzung der 
 1. Anpassungsvereinbarung und sind selbst nur solange und nur insoweit 
 wirksam, als auch der Hauptvertrag (inkl. 1. Anpassungsvereinbarung) 
 wirksam ist. 
 
(3) Die hier getroffenen Nebenabreden sind Bestandteil des Hauptvertrages 
 insoweit dieser allein die Gemeinde bzw. die VKG (jedoch keine unbeteiligten 
 anderen Vertragspartner) betrifft. Im Falle eines Widerspruchs zwischen 
 letzerem und diesen Nebenabreden gelten die Bestimmungen der 
 Nebenabreden. 
 
 

N-II Ergänzungen des Hauptvertrages 
 
(1) Zusätzlich zu den bereits im regionalen Busverkehrskonzept gemäß 
 Hauptvertrag enthaltenen Verkehrsdiensten wird hiermit nach Maßgabe der 
 von der Gemeinde vorgegebenen allgemeinen Standards vereinbart, dass die 
 VKG die Einrichtung weiterer, ausschließlich auf dem Gemeindegebiet der 
 Gemeinde gelegener (St.Lorenzen – Weißbriach), von der Gemeinde 
 volkswirtschaftlich erwünschter Verkehrsdienste vornimmt. 
 
(2) Die Gemeinde deckt den der VKG daraus entstehenden Verlust (teilweise) ab, 
 indem sie die VKG hiermit ermächtigt, zusätzlich zu der gemäß Hauptvertrag 
 und 1.Anpassungsvereinbarung vereinbarten Verlustabdeckung einen 
 weiteren jährlichen Betrag in der Höhe von € 12.900,- durch das Land Kärnten 
 von den Ertragsanteilen der Gemeinde für diesen Zweck einbehalten zu 
 lassen (Erhöhung des „höchstmöglichen Verlustes“ bei unveränderter 
 sonstiger Vorgangsweise). 
 
(3) Der im vorstehenden Abs. 2 vereinbarte Erhöhungsbetrag unterliegt während 
 der Kündigungsverzichtsfrist gem. 1. Anpassungsvereinbarung keiner 
 Wertsicherung. 
 

N-III Laufzeit, Kündigung, Sonstiges 
 
(1) Diese Nebenabreden werden mit Gültigkeit 1. Jänner 2011 auf unbestimmte 
 Dauer abgeschlossen. Die Wirksamkeit dieser Nebenabreden endet jedoch 
 automatisch mit einem Unwirksamwerden des Hauptvertrages (inkl. 1. 
 Anpassungsvereinbarung) 
 
(2) Beide Vertragspartner können dies Nebenabreden auch ohne Zusammenhang 
 mit dem Hauptvertrag nach den ebendort vereinbarten, auf diese 
 Nebenabreden analog anzuwendenen Kündigungsbestimmungen kündigen. 
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(3) In allem Übrigen gelten die Bestimmungen des Hauptvertrages sowie der 1. 
 Anpassungsvereinbarung unverändert weiter. 
 
    ___________________________    
 
 
 
Klagenfurt am ___________   _________________________ 
       Geschäftsführer Dipl.-Ing. Christian Heschtera 

       Verkehrsverbund Kärnten GmbH 
 
     

Weißbriach am _____________ 
 
 
 
______________  ________________  ___________________ 
   Gemeindevorstand         Bürgermeister Günther Sattlegger     Gemeinderat 
        Gemeinde Gitschtal 
 
 
 
Ohne weitere Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag die Nebenabreden zur                 
1. Anpassungsvereinbarung zum Subventionsvertrag für die Planungsregion 
Karnische Region II wie erläutert zu vergeben. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen 
(einstimmig) stattgegeben. 
 
zu TOP 9: 
 
In den Wintermonaten 2011 wurde die gemeindeeigne „Gemeinde Gitschtal Orts- 
und Infrastrukturentwicklungs KG“ im Auftrag der Abteilung 3, Amt der Kärntner 
Landesregierung durch die Fa. SOT (Süd Ost Treuhand) geprüft. 
 
Das Prüfungsergebnis wurde am 12.07.2011 in Klagenfurt, Amt der Kärntner 
Landesregierung, Abteilung 3 präsentiert und erörtert.  
 
Das Ergebnis (Konzept) der Überprüfung ist als Anlage 2 Bestandteil dieser 
Niederschrift. 
 
Der Vorsitzende erläutert in kurzen Worten das besagte Prüfungsergebnis. Die 
Ausführungen dazu werden ohne weitere Diskussion zur Kenntnis genommen. 
 
zu TOP 10: 
 

 Einzelmaßnahmen 2009 – Schwarzenbach,                                                 
        Kostenerhöhung –   Verpflichtungserklärung 
 
Der Vorsitzende erläutert wie folgt: 
Zum Projekt für Einzelmaßnahmen 2009 am Schwarzenbach im Gitschtal musste 
von der Gebietsbauleitung Gailtal und Mittleres Drautal eine Kostenerhöhung 
ausgearbeitet werden.  
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Während der Bauausführung hat sich herausgestellt, dass der gesamte Betrag für 
„Unvorhergesehenes“ aus dem Projekt für Einzelmaßnahmen 2009 aufgebraucht 
wird und darüber hinaus Mehrkosten durch nachstehende Maßnahmen entstehen: 
 

�  Im Jahr 2010 sind Kosten von € 4.000,-- für die Behebung von 
Hochwasserschäden entstanden  

�  Die Kosten für Trassenschlägerung, Vorfeldsicherungen in 
Grobsteinschlichtung und Wasserhaltung waren im Projekt nicht enthalten  

�  Die Sperre bei hm 7,19 wird auf Grund der Standortfestlegung vor Ort höher 
als geplant ausgeführt, um den dahinter liegenden Rutschhang ausreichend 
zu konsolidieren 

 
Zur ordnungsgemäßen Fertigstellung des Projektes hat sich daher eine 
Kostenerhöhung von € 45.000,-- ergeben. 
 
Für die Aufbringung der finanziellen Mittel (€ 45.000,--) ergibt sich folgender, für das 
„Projekt für EM 2009“ geltender Aufteilungsschlüssel: 
 
Bund       58,0 %, dies sind € 26.100,-- 
Land Kärnten     17,0 %, dies sind €   7.650,-- 
Landesstraßenverwaltung      7,0 %, dies sind €   3.150,-- 
Gemeinde Gitschtal     18,0 %, dies sind €   8.100,-- 
     100,0 %, dies sind € 45.000,-- 
 
 
Folgende Verpflichtungserklärung ist vom Gemeinderat zu beschließen: 
 
 
 

Gemeinde Gitschtal 
Bezirk Hermagor, Kärnten 

9622 Weißbriach 
Tel: 04286/212-11, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at 

 
Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung 
Sektion Kärnten 
Meister-Friedrich-Straße 2 
9500 Villach 
 
 
 

ERKLÄRUNG 
 
 
Die Gemeinde Gitschtal erklärt sich rechtsverbindlich bereit: 
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a) Zum Kostenerfordernis von € 45.000,-- der vom Forsttechnischen Dienst für 
Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Kärnten, verfassten Kostenerhöhung 
zum Projekt für Einzelmaßnahmen 2009 über Verbauungsmaßnahmen am 
Schwarzenbach im Gitschtal einen 18% Anteil in Höhe von € 8.100,-- zu leisten. 
Abgerechnet wird nach den tatsächlich angefallenen Kosten im Verhältnis des 
Finanzierungsschlüssels. 

 
b) Das Ergebnis der Projektsüberprüfung, Niederschrift vom 25.11.2009, wird 

zustimmend zur Kenntnis genommen und die dort festgehaltenen Bedingungen 
und Auflagen werden beachtet. 

 
c) Die Gemeinde Gitschtal verpflichtet sich ferner zur Beachtung des rechtskräftigen 

Gefahrenzonenplanes. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die 
Nichtbeachtung des Gefahrenzonenplanes einen Hinderungsgrund für den 
Einsatz von Förderungsmitteln des Bundes für Wildbach- und 
Lawinenverbauungen darstellt. Die Gemeinde verpflichtet sich weiters, 
Förderungsverträge des Bundes innerhalb eines Jahres zurückzuzahlen, wenn 
sie im eigenen oder übertragenen Wirkungsbereich Maßnahmen setzt, die nicht 
im Einklang mit dem Gefahrenzonenplan des Bundes stehen. 

 
d) Die Gemeinde Gitschtal als Bauherr ermächtigt gleichzeitig den Forsttechnischen 

Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Kärnten, sie in den 
behördlichen Verfahren zur Erlangung der Bewilligung zur 
Verbauungsdurchführung zu vertreten. 

 
Weißbriach, am xx.xx.xxxx 
Für die Gemeinde Gitschtal 

 
 

       Der Bürgermeister:     1. Vizebürgermeister: 
   (SATTLEGGER Günther)       (HUBMANN Franz) 
 

2. Vizebürgermeister: 
(WASTIAN Ewald) 

 
Diesem Übereinkommen liegt der Beschluss des Gemeinderates Gemeinde Gitschtal 

vom xx.xx.xxxx zugrunde. 
 

Gemeindevorstandmitglied 
(LACKNER Josef) 

 
 
 
 
Der Vorsitzende stellt die Verpflichtungserklärung, wie erläutert als Antrag zum 
Beschluss. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
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 Investition- und Finanzierungsplan 2009-2012 
 
In der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 22.12.2009 wurde 
der einstimmige Beschluss (Verpflichtungserklärung) zur Umsetzung des Projektes 
„Schwarzenbach“ gefasst. 
Das Projekt Schwarzenbach – Sanierung Auerniggraben – sieht folgende 
Maßnahmen vor: 
 
Errichtung einer Vorsperre in Beton (hm 1,96 – hm 2,16) 
Erhöhung der Sperre  mit Vergrößerung der Abflusssektion (hm 2,50) 
Errichtung einer Grundschwelle in Beton ua. (hm 2,98 – hm 3,20) 
Errichtung einer Vorsperre in Beton ua. (hm 4,16 – hm 4,33) 
Errichtung einer Konsolidierungssperre in Beton (hm 7,19) 
 
Die Gesamtbaukosten betragen € 461.000,00 mit nachstehendem 
Aufteilungsschlüssel: 
 
Bund     58 %  € 267.380,00 
Land Kärnten   17 %  €   78.370,00 
Landesstraßenverwaltung   7 %  €   32.270,00 
Gemeinde Gitschtal  18 %  €     82.980,00  
 
 
Mit Schreiben vom 10.06.2011, Zahl: E/Schwar-236(1432-11), des Forsttechnischen 
Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Kärnten, wird folgende 
Kostenerhöhung mitgeteilt: 
 
Im Jahr 2010 sind Kosten von € 4.000,00 für die Behebung von Hochwasserschäden 
entstanden. Die Kosten für Trassenschlägerung, Vorfeldsicherungen in 
Grobsteinschlichtung und Wasserhaltung waren im Projekt nicht enthalten. Die 
Sperre bei hm 7,19 wird auf Grund der Standortsicherung vor Ort höher als geplant 
ausgeführt, um den dahinter liegenden Rutschhang zu konsolidieren. 
 
Das zu finanzierende Erfordernis beträgt € 45.000,00 und ist durch die Gemeinde 
Gitschtal mit 18 %, d. s. € 8.100,00, zu finanzieren. 
 
Es ergibt sich folgender Investitions- und Finanzierungsplan: 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D     
       

  Gesamt-  Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr  

Namentliche Bezeichnung betrag 2010 2011 2012 2013 2014 

     in  Euro Beträgen  

Reine Baukosten             

Amts-/ Betriebs-/ 
Geschäftsausstattung             

Außenanlagen 
                
-              

Grunderwerbskosten 
                
-              

Planungsleistungen 
                
-              
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Invest.Zuschüsse 
       
91.100    

       
83.000  

         
8.100      

Maschinen/masch.Anlagen 
                
-              

Gesamtkosten        
       
91.100  

                
-    

       
83.000  

         
8.100                  -                   -   

       
 Bautechnische Daten (bei Hochbauten):       
 Umbauter Raum:      m³  Nutzfläche:    m²  

 Reine Baukosten je m³ umbauten Raumes: 
Euro     ; je m² Nutzfläche: Euro     

 Gesamtkosten je m³ umbauten Raumes:    Euro     ; je m² Nutzfläche: Euro     

       
 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N     
       

  Gesamt-  Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr  

Namentliche Bezeichnung betrag 2010 2011 2012 2013 2014 

     in  Euro Beträgen  

Vermögensveräußerungen 
                
-              

Sonderrücklagen (Entnahmen) 
                
-              

Schuldaufnahmen (Darlehen) 
                
-              

Landeszuschüsse/ -beiträge             

Bedarfszuweisungsmittel 
       
91.100  

       
14.000  

       
69.000  

         
8.100      

Zuschüsse (Beiträge) Dritter 
                
-              

Sonstige Einnahmen             

Zuschuss des o. Haushaltes 
(Gebührenhaushaltsmittel) 

                
-              

Zuschuss des o. Haushaltes 
(allgem. Deckungsmittel)             

       

Gesamtsummen 
       
91.100  

       
14.000  

       
69.000  

         
8.100                  -                   -   

 
 
Erläuterung zur Finanzierung:  
 
Für das Jahr 2010 wurde mit Schreiben vom 06.12.2010, LR Martinz, für dieses 
Vorhaben eine Bedarfszuweisung in der Höhe von € 14.000,00 zugesichert. 
 
Der Gemeinderat hat für dieses Vorhaben weitere Bedarfszuweisungsmittel 2011 in 
der Höhe von € 69.000,00 beschlossen. 
 
Nach Rücksprache mit der Gemeinderevision, Herrn Hotschnig, am 19.09.2011, soll 
die Kostenerhöhung vorerst mit Bedarfszuweisungsmittel 2012 bedeckt werden. 
Sollte sich für das Haushaltsjahr 2011 ein positives Rechnungsergebnis abzeichnen, 
sollte in erster Linie dieses Vorhaben im Jahr 2011 ausfinanziert werden, damit die 
eingesetzten BZ-Mittel 2012 (€ 8.100,00) für andere Vorhaben frei werden. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Investitions- und Finanzierungsplan wie 
erläutert zu genehmigen. Diesem Antrag wird mit 15:0 (einstimmig) stattgegeben. 
 
       
zu TOP 11: 
 
AL MAUSCHITZ erläutert wie folgt: 
Herr Heinz Steinwender hat die Absicht, im Bereich des bestehenden Wohnhauses 
„Jadersdorf 4“ ein „Micronetz“ zu errichten. Das „Micronetz“ soll aus einer 
Hackschnitzelheizung mit 3 zusätzlichen Anschlüssen bestehen.  Er hat die hs. 
Gemeinde mit Schreiben vom 25.07.2011 ersucht, die Genehmigung zur Verlegung 
von Versorgungsleitungen im Öffentlichen Gut (Teile der Parz. 2473/1, KG. St. 
Lorenzen/G.), zu erteilen. Hiezu besteht die Notwendigkeit folgende Zustimmung zur 
Sonderbenutzung von Öffentlichen Gut abzuschließen: 
 

Zustimmungserklärung 
zur Sonderbenützung von Öffentlichen Gut  

(Gemeinde Gitschtal)  
 
 
Die Gemeinde Gitschtal,  (Verwalterin des Öffentlichen Gutes), erteilt hiermit dem 
Nutzungswerber Heinz STEINWENDER, wohnhaft in 9620 Hermagor, Jadersdorf 4,  
auf das Ansuchen vom 25.07.2011 gemäß der gesetzlichen Bestimmungen, in der 
derzeit geltenden Fassung, die Zustimmung zur Sonderbenützung von Öffentlichen 
Gut für den Einbau von Heizungsleitungen auf Teilen der Parz. Nr. 2473/1, KG. St. 
Lorenzen/G. (Anlage 1 dieser Erklärung und Anlage 3 Bestandteil der Niederschrift 
zur Gemeinderatssitzung vom 13.10.2011), unter folgenden allgemeinen und 
besonderen Bedingungen: 
 

1. Der Nutzungsweber hat im Bereich des Öffentlichen Gutes die Anlage auf seine 
Kosten und Gefahr nach den Weisungen der Gemeinde Gitschtal und nach den 
hiefür geltenden besonderen gesetzlichen Bestimmungen zu errichten und zu 
erhalten. 

 
2. Arbeiten jeder Art im, am oder über der genannten Parz. dürfen nur im 

Einvernehmen mit der Gemeinde Gitschtal durchgeführt werden.  
 
3. Der Nutzungswerber hat alle Kosten zu tragen, die infolge Herstellung, Bestand,  

Änderung, Reparatur oder Beseitigung der bewilligten Anlagen auf Öffentlichen 
Grund entstehen oder der Gemeinde Gitschtal erwachsen. Diese Pflicht zur 
Kostentragung erstreckt sich auch auf die, aus Anlass der Grundbenützung 
erforderlichen baulichen Herstellungen auf Öffentlichen Grund. 

 
4. Allfällige bauliche Umgestaltungen am besagten Grundstück, die infolge des      

Baues oder Bestandes der bewilligten Anlage erforderlich werden, gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde Gitschtal über. 

 
5. Der Nutzungswerber hat gegenüber der Gemeinde Gitschtal keinerlei Anspruch      

auf Ersatz des Schadens im Falle einer Beschädigung bzw.  Störung des 
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Betriebes seiner Anlage, die durch Arbeiten der  Gemeinde Gitschtal bzw. ihrer 
Beauftragten verursacht wird. 

 
7.  Jede Änderung in der Art der Ausführung und der Benützung der bewilligten 

Anlage bedarf der schriftlichen Zustimmung der Gemeinde Gitschtal. 
 
6. Die mit der Zustimmung zur Benützung von Öffentlichen Gut verbundenen 

Verpflichtungen gehen auf den jeweiligen Rechtsnachfolger über. Bei Übergang 
der Anlage auf einen anderen Inhaber ist die Straßenverwaltung vom bisherigen 
Nutzungswerber zu verständigen. 

 
7. Für den Fall einer gänzlichen oder teilweisen Auflassung des benützten Teiles 

des Grundstückes hat der Nutzungswerber die Verpflichtung, dem neuen 
Eigentümer seine  Anlage bekannt zu geben. 

 
8. Durch diese Zustimmung können keinerlei Rechte an den Grundflächen im Wege 

der Ersitzung erworben werden. 
 
9. Diese Zustimmung wird unentgeltlich und gegen jederzeitigen Widerruf gewährt. 
 

Weißbriach, am xx.xx.xxxx 
 

Für die Gemeinde Gitschtal 
 

       Der Bürgermeister:     1. Vizebürgermeister: 
   (SATTLEGGER Günther)       (HUBMANN Franz) 
 

2. Vizebürgermeister: 
(WASTIAN Ewald) 

 
Diesem Übereinkommen liegt der Beschluss des Gemeinderates Gemeinde Gitschtal 
vom xx.xx.xxxx zugrunde. 
 

Gemeindevorstandmitglied 
(LACKNER Josef) 

 
Ich stimme der Erklärung zur Sonderbenützung des Öffentlichen Gutes  

(Gemeinde Gitschtal) zu: 
 

Jadersdorf., am xx.xx.xxxx        
     ……………………………… 
           (Steinwender Heinz) 
 
 
 
Die Sondernutzung von Öffentlichem Gut (Teile der Parz. 2473/1,                      
KG. St. Lorenzen/G.) wird ohne weitere Diskussion auf Antrag des Bgm. mit 15:0 
Stimmen (einstimmig) genehmigt. 
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zu TOP 12: 
 
Vzbgm. Wastian Ewald erläutert wie folgt: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal hat in seiner Sitzung vom 31.03.2010 den 
Beschluss gefasst eine Containerwaage anzukaufen sowie Umbaumaßnahmen 
durchzuführen. Nach längeren Diskussionen mit den Architekten, Baumeister, Bgm. 
SATTLEGGER, Vzbgm. WASTIAN und AL ist man zu dem Entschluss gekommen 
die Containerwaage nicht im bestehenden Objekt im Altstoffsammelzentrum zu 
integrieren. Auf Grund des zunehmenden  Anfalls an Müll aller Art erscheint es 
sinnvoller einen eigenen Standort für die Containerwaage zu schaffen, da ansonsten 
das bestehende Objekt ihre Kapazität erreicht hat. Für die Überdachung der 
Containerwaage müssen die Vergabe für Baumeisterarbeiten und der 
Zimmermannsarbeiten erfolgen: 
 

 Vergabe Baumeisterarbeiten 
 
Angebot der Fa. WINKLER Bau GmbH 
 
Angebot  Nr. 11/03-t-016  
 

Gründung und Überdachung einer Wiegeanlage – Altsto ffsammelzentrum 
Weissbriach 
 
 
Pos.:      Leistung: Preis: Betrag: 
 

01.) Baustelleneinrichtung und Räumung 
1,00 PA 

à   350,00 350,00 

02.) Humusabhub, angenommen 30cm stark im Bereich der 
Einzelfundamente und Wegaufweitung (Einfahrtsbereich) 
1,00 PA 

à   512,20 512,20 

03.) Auskoffern Einfahrtsbereich mit Bauseits zur Verfügung 
gestelltem Frostkoffermaterial, inkl. planieren und verdichten 
1,00 PA 

à   644,36 644,36 

04.) Abbruch der bestehenden STB-Mauer im Bereich der zu 
errichtenden Wiegeanlage 
1,00 PA 

à   995,00 995,00 

05.) Fundamentauhub für Einzelfundamente 
1,00 PA 

à   652,88 652,88 

06.) Fundamentaushubsohlen profilgerecht planieren und 
verdichten 
1,00 PA 

à      75,00 75,00 

07.) Herstellen Sauberkeitsschicht 5cm stark unter 
Einzelfundamente 
1,00 PA 

à   488,12 488,12 

08.) Herstellen der Auflagerbänke für Wiegebrücke samt 
Schalung und Bewehrung in erforderlicher Güte (C25/30 B1) 
1,00 PA 

à 2711,26 2711,26 

09.) Herstellen der Einzelfundamente samt Schalung und 
Bewehrung in erforderlicher Güte (C25/30 B1) 
1,00 PA 

à 2225,40 2225,40 

 
10.) Herstellen der Fundamentsäulen samt Schalung und à 3831,20 3831,20 
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Bewehrung in erforderlicher Güte (C25/30 B1) inkl. versetzen 
erforderlicher Stahlschuhe (Bauseits zur Verfügung gestellt) 
1,00 PA 

11.) Lagenweise wiederverschütten und verdichten Arbeitsräume 
Fundamente, Sockelmauer und Leitungen mit 
zwischengelagertem Aushubmaterial 
1,00 PA 

à   353,10 353,10 

12.) Maschinelle Planie rund um die Baustelle 
1,00 PA 

à   260,00 260,00 

 
______________________________________________________________________________ 
 

  Summe netto:   13.100,52 
  + 20 % Umsatzsteuer:   2.620,10 
 

  Gesamtsumme brutto:   15.720,62 
 
 
Gerne haben wir dieses Angebot erstellt und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag 
zu erhalten. 
 
 

 Vergabe Zimmermannsarbeiten 
 
 
Angebot der Fa. Georg Hubmann GesmbH & CO KG, Weißbriach  
 
 

Angebot 
 
über auszuführende Zimmermannsarbeiten beim Altstoffsammelzentrum 
 
 
Beistellen, abbinden, liefern und aufstellen der Dachkonstruktion samt Nägel, Dübel, 
Schrauben udgl. 
 
Kantholz 
 10,49m³ GE    245,00€    € 2.570,76 
Leimholz 
 3,105m³ GE   455,00€    € 1.412,78 
Abbund + Ausarbeitung + Nachbearbeitung 
 1,00PA GE 1568,00€    € 1.568,00 
Autokran 
 1,00PA GE    873,00€    €    873,00 
Verbindungsmittel 
 1,00PA GE 1050,00€    € 1.050,00 
Hebebühne 
 1,00PA GE   620,00€    €    620,00 
Dachlatten 5/8 
 60,00 Stk GE      3,28€    €    196,80 
 
angenommene Arbeitsstunden 
Die Arbeitsstunden werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet 
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 160,00Std GE    39,60    € 6.336,00 
 
      Gesamt  €      14.627,36 
      20 % MWST  €        2.925,47 
 
      Angebotsumme €      17.552,83  

 
Vzbgm. WASTIAN Ewald stellt den Antrag die Baumeisterarbeiten gem. Angebot an 
die Fa. WINKLER BAU, Greifenburg und die Zimmermeisterarbeiten gem. Angebot 
an die Fa. Georg HUBMANN Ges.m.b.H. & COKG, Weißbriach zu vergeben. Diesem 
Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
 
      
zu TOP 13: 
 
AL MAUSCHITZ erläutert wie folgt: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal hat in seiner Sitzung vom 20.04.2011 den 
Grundsatzbeschluss zur Sanierung des westlichen Teils des Gebäudekomplexes im 
Freibad Weißbriach beschlossen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten sind Mehrarbeiten 
im Bereich der Dachdecker- und Spenglerarbeiten lt. nachstehendem Angebot 
erforderlich.  

 
Herbert Lasser KG 
Zitterbachgasse 5 
9620 Hermagor 

Angebot 
 

Betreff: Liefern von Trapezblechen und diverse Spenglermaterialien 
 
Bauvorhaben : Schwimmbad 
 
 
Pos. Menge EH  Leistungsbeschreibung  EH-Preis G-Preis 
 
1    Dachdeckerarbeiten: 
1.1    239,76 M2  Liefern von Trapezblech  11,50  2.757,24 
    verzinkt, TR 35/207-0,75 mm    
     Farbe: RAL 7016 az 25 my  
    beschichtet und Rückseite 
    mit Schutzlack       
 
1.2 1.200,00ST  Überlappungsschrauben    0,25     300,00 
 
1.3   720,00 ST  Selbstbohrdichtschrauben mit  0,90     648,00 
    Karlotten l=80mm für Befestigung 
    am Berg     
 
1.4 239,76 M2  Aufzahlung für die Ausführung mit  4,00     959,04 
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    Antikondensatbeschichtung bzw. 
    Feuchtigkeistpuverviles  
 
Summe Dachdeckerarbeiten:      €  4.664,28 
 
2    Spenglerarbeiten: 
 
2.1 95,45LM  Hängerrinne aus Alu      6,50      620,43 
    besch. Blech     
 
2.2 12,00St  Rinnenvorkopf 33er    2,00        24,00 
 
2.3 15,15LFM  Ablaufrohr durchm. 100mm  6,00        90,90 
 
2.4   4,00ST  Rinnenkessel 33/100mm   12,00        48,00 
 
2.5 16,00ST  Rohrknie durchm. 100mm     8,00      128,00 
 
2.6 40,00LFM  Firstabschlussbleche im    52,39    2.095,60 
    Zuschnitt bis 75cm, aus 
    Verz. besch. Blech, inkl Montage 
 
2.7 6,35LFM  Giebel- bzw. Trennungsblech  12,00        76,20 
 
2.8 21,00LFM  Saumstreifen verz. besch. 16,6cm  4,00        84,00 
 
2.9 10,38 M2  Blechsaum Alu konische Traufe 30,00      311,40 
 
2.10 38,00 Std  Regiearbeit Spengler für   42,00   1.596,00 
    Rinnenmontage und Eindecken 
    der Trapezbleche 
 
Summe Spenglerarbeiten:      € 5.074,53 
 
 
Zusammenstellung 
 
1 Dachdeckerarbeiten:      € 4.664,28 
2 Spenglerarbeiten:       € 5.074,53 
 
    Nettosumme     € 9.738,81 
    Mehrwertsteuer  20,00% € 1.947,76 
    Bruttosumme    €         11.686,57 
 
 
 
Der Vorsitzende stellt den Antrag die Dachdecker- und Spenglerarbeiten gem. 
Angebot an die Fa. Herbert LASSER KG, Hermagor zu vergeben. Diesem Antrag 
wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
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zu TOP 14: 
 
AL MAUSCHITZ erläutert wie folgt: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal hat in seiner Sitzung am 31.03.2010,              
TOP 11 mit 15:0 Stimmen (einstimmig) beschlossen die Santnerquellen I, II, und III 
an den Stand der Technik anzupassen, dies mit geschätzten Kosten von € 82.000,-- 
zuzüglich 20 % Umsatzsteuer. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal hat in seiner Sitzung am 21.12.2010 
beschlossen die Sanierung der Santnerquellen I, II, III dem Projekt „Errichtung einer 
Drucksteigerungsanlge“ zur Löschwasser- und Trinkwasserversorgung im Bereich 
„ESG Wohnblock-  Weißbriach 212 und 213“ einschließlich der Siedlung „gselliges 
Eck“, Haus Utsch und den Jugend- und Familiengästehäusern (JUFA)“ vorzuziehen 
 
 
Die Kostenschätzung vom 21.12.2010 dazu wie folgt:  
 

Drucksteigerung fix und fertig  36.000,-- 
Bachquerung – Schwarzenbach 12.000,-- 
Leitung, Hydrant, Straßenquerung 40.000,-- 
Nebenkosten 20.000,-- 
Gesamt * 108.000,-- 

 
* zuzüglich 20% Umsatzsteuer 
 
Das genannte Projekt ist vor der Umsetzung, so, dass erste Aufträge zu vergeben 
sind: 
 
 

 Auftragsvergabe - Netzzugang 
 

Angebot – Netzzugang 
 
für das Objekt: Geplante Druckverstärkeranlage 
 Weißbriach Hochzone Süd-West 
 Parz. Nr. 1598/3, KG Weißbriach (75021) 
 
über Netzzugang und Netzzutritt, gemäß den geltenden Allgemeinen 
Netzbedingungen und der Systemnutzungstarife – Verordnung, STN-VO 2010-
Novelle 2011 der Energie-Control Kommission in der ab 01.01.2011 geltenden 
Fassung sowie den Bedingungen dieser Vereinbarung vor. 
 
1. Netzanschluss: 

 
1.1. Technische Ausführung des Netzanschlusses 

 
Der Anschluss erfolgt aus dem Niederspannungsnetz (Netzebene 7) der 
KELAG Netz GmbH und umfasst einen, am bestehenden Winkelmast 
Stützpunkt-Nr. c2 in 4 m Höhe zu montierenden Iso-Trenner, in dem sich die 
Hausanschluss-Sicherung befindet, lt. beiliegendem Lageplan. Die 
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Hausanschluss-Sicherung beträgt 63 A. 
 
Die Eigentumsgrenze zu den elektrischen Anlagen des Netzbetreibers befindet 
sich an den kundenseitigen Anschlussklemmen der Hausanschluss-Sicherung 
vor der Bezugsanlage des Netzbenutzers. 
 
An dieser Eigentumsgrenze wird auch die laut Produkthaftungsgesetz 
geforderte Produktqualität zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass 
beispielsweise die KELAG Netz GmbH nicht für Spannungsschwankungen in 
Ihrer Anlage haftet, welche auf Grund von Spannungsabfällen an der in Ihrem 
Eigentum stehenden Haupt- bzw. Nachzählerleitung entstehen. 
 
Das Verteilernetz der KELAG Netz GmbH ist bereits für die Anwendung der 
Schutzmaßnahme Nullung freigegeben. 
 

1.2. Technische Ausführung der Kundenanlage 
 
Die Hauptleitung (Vorzählerleitung) von der Hausanschlusssicherung bis zum 
Messplatz in Ihrem Installationsverteiler, welche von Ihnen errichtet wird, 
verbleibt in Ihrem Eigentum und in Ihrer Instandhaltungspflicht. Die Kosten 
dieser Leitung sowie die Klemmarbeiten in Ihrem Installationsverteiler sind im 
Netzzutrittsentgelt nicht enthalten. Im Bereich der Mastaufführung ist die 
Hauptleitung gegen Beschädigung zu schützen. 
 
Die Hauptleitung ist entsprechend den gültigen SNT Vorschriften sowie der 
TAEV, insbesondere in Hinblick auf den zulässigen Spannungsabfall von max. 
1 % zu errichten. 
 
Um unzulässige Rückwirkungen im Niederspannungsnetz der KELAG Netz 
GmbH zu verhindern, müssen elektrische Antriebe und thyristorgesteuerte 
Anlagen vor dem Anschluss technisch beurteilt werden. Bei Wärmepumpen ist 
diesbezüglich eine Anlaufstrombegrenzung („Sanftanlauf“) vorzusehen.  
Eine technische Beurteilung und die damit verbundenen Maßnahmen können 
wir erst nach Erhalt der genauen Kenndaten der anzuschließenden Anlage 
bekannt geben. 
Bitte setzen Sie sich rechtzeitig vor Beginn der Installationsarbeiten mit uns in 
Verbindung, um mess- und installationstechnische Einzelheiten mit uns 
abzustimmen. 
 

 
2. Netzzutrittentgelt 

 
Pauschalbetrag 1 á 1.023,00 €  1.023,00 € 
 

3. Netzbereitstellungsentgelt 
 
Netzzugang für 3.50 kW 
(Mindestbereitstellung ausreichend für 
einen Jahresstromverbrauch bis zu 
15 000 kWh) auf Netzebene 7  á 239,15 €  837,03 € 
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Gesamt Nettobetrag     1.860,03 € 
Mehrwertsteuer 20 %     372,01 € 

 
Gesamt-Bruttobetrag     2.232,04 € 
 
4. Netznutzung 

 
Gemäß den jeweils geltenden Allgemeinen Netzbedingungen gilt für die 
künftige Verrechnung des Netznutzungsentgeltes lt. Beilage die Netzebene 7. 
 

5. Messung 
 
Es gelten die einschlägigen Verrechnungssätze 
 

6. Netzverluste 
 
Gemäß der Situierung der Messung lt. Pkt. 1.2. gilt für die Verrechnung des 
laufenden Netzverlustentgeltes lt. Beilage die Netzebene 7. 
 

7. Zahlungsbedingungen 
 
Vorgenannter Bruttobetrag wird nach Auftragserteilung in Rechnung gestellt. 
 
Der Rechnungsbetrag ist 14 Tage nach Rechnungserhalt mit der zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer fällig. 
 
Nach Eintreffen Ihres Auftrages gehen Ihnen die entsprechenden Erlagscheine 
über angeführten Zahlungsbetrag zu. 
 
Alle im Angebot genannten Preise sind auf die zum Datum dieses Schreibens 
gegebene Preisbasis bezogen. Ändert sich die Preisbasis durch Verteuerung 
und / oder behördlichen Verfügung, so ändern sich zugleich auch die 
gegenständlichen Preise und Kosten entsprechend. 
 
Bei Zahlungsverzug werden ab dem der Fälligkeit folgenden Tag, 
Verzugszinsen in Höhe von 4 % über den Basiszinssatz verrechnet. Ebenso 
sind Kosten für Mahnungen und Wiedervorlagen sowie die Kosten weiterer 
Einbringungsschritte zu bezahlen. 
 

8. Allgemeines 
 
Zur Auftragerteilung bitten wir die von Ihnen firmenmäßig unterfertigte 
Zweitschrift dieses Angebotes an uns zu retournieren. 
 
Dieses Angebot gilt zwei Monate ab Ausstellungsdatu m. 

 
Die Fertigstellung der Elektroinstallation ist von einem konzessionierten 
Elektroinstallationsunternehmen Ihrer Wahl zu melden. 
 
Bitte informieren Sie das ausführende Elektroinstallationsunternehmen auch über die 
technischen Vorschreibungen dieses Angebotes. 
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Voraussetzung für die Inbetriebnahme dieses Anschlusses und die Netznutzung ist 
ein wirksamer Stromliefervertrag. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage einer 
dementsprechenden Lieferbestätigung des Lieferanten. 
 
Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass, bevor auf einem Grundstück mit 
Erdarbeiten begonnen wird, Planer, Bauherren, Grundstückseigentümer und 
Baufirmen sich rechtzeitig über die mögliche Existenz und Lage von Erdkabeln und 
Rohrleitungen informieren müssen. Erdverlegte Kabel sind grundsätzlich als unter 
Spannung stehend zu betrachten und eine unbeabsichtigte Freilegung derselben 
kann daher lebensgefährlich sein. 
 
Ing. Mag. Kurt Greibl 
KELAG Netz GmbH 
Betriebsstelle Hermagor 
 
 
Vzbgm. WASTIAN Ewald ergänzt, dass ein Ansuchen an die KELAG Netz GmbH, 
Dr. Polster gestellt werden soll, mit dem Inhalt die Mindestbereitstellung von der 
Gemeinde Gitschtal (Gemeindeamt, Kultursaal) zu entnehmen. Dies würde eine 
Kostenersparnis von € 837,-- bedeuten. 
 
GR KALT stellt den Antrag den Netzzugang an die Fa. KELAG Netz GmbH gem. 
Angebot zu vergeben. Diesem Antrag wird mit 14:0 Stimmen (Abwesenheit GR 
MEMMER) stattgegeben. 
 
 

 Auftragsvergabe - Drucksteigerungsanlage 
 
AL Mauschitz erläutert wie folgt: 
 
Für die Drucksteigerungsanlage selbst wurden durch das Ingenieurbüro BRIEGER, 
Villach drei Angebote eingeholt. Die einzelnen Angebote sind als Anlage 4 bis 6 
Bestandteil dieser Niederschrift. 
 
 
Zusammenfassung der Angebote (geprüft durch das Ing enieurbüro Brieger):  
 
 

Firma Datum Angebotspreis 
ITT Austria GmbH, Wels 27.07.2011 € 39.550,00 
MEISL GmbH, Grein 29.07.2011 € 35.755,50 
EGGER GmbH & CO KG. St. Veit 02.08.2011 € 40.683,00 
 
Ohne weitere Diskussion stellt GR KALT den Antrag die Drucksteigerungsanlage an 
den Billigstbieter, Fa. MEISL GmbH, Grein, gem. Angebot zu vergeben. Diesem 
Antrag wird mit 14:0 Stimmen (Abwesenheit GR MEMMER) stattgegeben. 
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zu TOP 15: 
 
 

 Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 03.04.200 9 
 
 
Die Erläuterungen des AL wie folgt: 
 
Dem Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal wurde in seiner Sitzung am 03.04.2009 
folgender, von RA VASOLL entworfener, Vertrag vorgelegt: 
 
 

Kaufvertrag Gemeinde Gitschtal – HUBMANN Georg 
 
Von RA DR. WALTER VASOLL, Hermagor, wurde folgender 
 

KAUFVERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen 
 

Gemeinde Gitschtal, vertreten durch den Bürgermeister Herrn Günther 
SATTLEGGER, Gast- und Landwirt, 9622 Weißbriach 20, den 1. Vizebürgermeister 
Herrn Gunter KALT, Angestellter, 9620 Hermagor St. Lorenzen/G. 51, und den        
2. Vizebürgermeister Herrn Ewald WASTIAN, KELAG-Angestellter, 9622 Weißbriach 
148, sowie unter Beitritt des Mitgliedes des Gemeindevorstandes Herrn Josef 
LACKNER, Landwirt, 9620 Hermagor St. Lorenzen/G. 28, als „Verkäuferin“ – in der 
Folge kurz Verkäuferin genannt – einerseits 

 
und 

 
 

HUBMANN Georg, geb. 1958-12-14, 9622 Weißbriach 151, als „Käufer“ – in der 
Folge kurz Käufer genannt unter Beitritt der Georg Hubmann GesmbH & Co KG 
vertreten durch den Geschäftsführer Georg Hubmann, 9622 Weißbriach 151, 
andererseits 

wie folgt: 
 

1. 
 
Die Verkäuferin ist gemäß Kaufvertrag vom 08.08.2007 bzw. 21.08.2007 
außerbücherliche Eigentümerin der Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 LN und 1284/3 
LN. 
 
Gemäß Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten 
Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold Görzer vom 16. Juli 2007, GZ 
3411, wird das Grundstück 1284/2 LN im Ausmaß von 1.115 m² geteilt in dieses und 
das Trennstück Nr. 13 im Ausmaß von 27 m², welches Trennstück mit Grundstück 
1300 LN einkommend in EZ 467 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, sodass das 
Grundstück 1284/2 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche von 1.088 m² aufweist. 
Weiters wird das Grundstück 1284/3 LN im Ausmaß von 2.683 m² geteilt in dieses 
und das Trennstück Nr. 4 im Ausmaß von 25 m², welches Trennstück mit dem 
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Grundstück 1292 LN einkommend in EZ 62 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, 
sodass das Grundstück 1284/3 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche von 2.658 m² 
aufweist. 
 
Gemäß Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten 
Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold Görzer vom 20. August 2008, GZ 
3411/1, wird das Grundstück 1284/1 LN im Ausmaß von 2.870 m² geteilt in dieses 
und das Trennstück Nr. 1 im Ausmaß von 690 m², welches Trennstück mit 
Grundstück 1287/2 LN einkommend in EZ 412 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, 
sodass das Grundstück 1284/1 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche von 2.180 m² 
aufweist. Weiters wird das Grundstück 1284/3 LN im Ausmaß von 2.658 m² geteilt in 
dieses, das Trennstück Nr. 2 im Ausmaß von 1.198 m², sowie das Trennstück Nr. 5 
im Ausmaß von 85 m², wobei das Trennstück Nr. 2 mit dem Grundstück 1287/2 LN 
einkommend in EZ 412 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, sowie das Trennstück 
Nr. 5 mit dem Grundstück 1295 LN einkommend in EZ 47 GB 75021 Weißbriach 
vereinigt wird, sodass das Grundstück 1284/3 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche 
von 1.375 m² aufweist. 
 
Gegenstand dieses Kaufvertrages bilden daher die Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 
LN, sowie 1284/3 LN, jeweils GB 75021 Weißbriach- 
 

2. 
 
Die Verkäuferin verkauft und übergibt somit die Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 LN 
und 1284/3 LN an den Käufer und dieser kauft und übernimmt diese Liegenschaften 
in sein Alleineigentum mit allen Rechten und Pflichten, Rainen und Grenzen, so wie 
die Verkäuferin dieselben bisher besessen und benützt hat oder aber zu besitzen 
und zu benutzen berechtigt gewesen wäre. 
 
Einvernehmlich wurde zwischen den Vertragsteilen ein Kaufpreis  
in Höhe von € 100.000,00 
(in Worten: Euro einhunderttausend) vereinbart. 
 
Festzuhalten ist diesbezüglich, dass die Verkäuferin die kaufgegenständlichen 
Grundstücke mit Kaufvertrag vom 08.08.2007 bzw. 21.08.2007 von Herrn Bernhard 
Santner über das Land Kärnten im Rahmen des Bodenbeschaffungsfonds mit 
achtjähriger Finanzierung erworben hat. Die ersten vier Ratenrückzahlungen an das 
Land Kärnten werden von der Gemeinde Gitschtal geleistet. Die restlichen vier 
Ratenrückzahlungen in Höhe von insgesamt € 100.000,00 stellen den Kaufpreis dar 
und werden von der Firma Georg Hubmann GesmbH & Co KG übernommen. 
 
 
Die Firma Georg Hubmann GesmbH & Co KG verpflichtet sich diesbezüglich die 
restlichen vier Ratenrückzahlungen in Höhe von insgesamt € 100.000,00 an den 
Bodenbeschaffungsfonds des Landes Kärnten zu gegebener Fälligkeit zu bezahlen. 
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3. 
 
Der Kaufgegenstand ist dem Käufer genau bekannt, er hat diesen in der Natur 
eingehend besichtigt und kauft ihn in dem Zustand, in dem sich die Grundstücke 
derzeit befinden. 
 

4. 
 
Die Verkäuferin haftet weder für eine bestimmte Beschaffenheit, noch für ein 
bestimmtes Ausmaß des Kaufgegenstandes, sie haftet nur dafür, dass der 
Kaufgegenstand frei von bücherlichen und außerbücherlichen Geldlasten in das 
Eigentum des Käufers übergeht. Es wird daher seitens der Verkäuferin keinerlei 
Gewährleistung für Ausmaß, Beschaffenheit oder allfällige Grunddienstbarkeiten 
übernommen. 

5. 
 
Als Stichtag für den Übergang von Nutzen und Lasten, Vorteil und Gefahr 
vereinbaren die Vertragsteile den Tag der Vertragsunterfertigung. 
 
An diesem Tag wird der Kaufgegenstand von der Verkäuferin dem Käufer 
übergeben. 
 

6. 
 
Der Käufer erklärt an Eides Statt österreichischer Staatsbürger und Deviseninländer 
zu sein, die Verkäuferin ist eine inländische Gebietskörperschaft. 

 
7. 
 

Die Verkäuferin Gemeinde Gitschtal vertreten durch den Bürgermeister Herrn 
Günther Sattlegger, Gast- und Landwirt, 9622 Weißbriach 20, den 1. 
Vizebürgermeister Herrn Gunter Kalt, Versicherungskaufmann, St. Lorenzen 51, 
9620 Hermagor, und den 2. Vizebürgermeister Herrn Hans Herold, Tischlermeister, 
9622 Weißbriach 92, sowie unter Beitritt des Mitgliedes des Gemeindevorstandes 
Herrn Josef Lackner, Landwirt, St. Lorenzen 28, 9620 Hermagor, erteilt hiermit ihre 
ausdrückliche Einwilligung dazu, dass folgende Grundbuchshandlungen bewilligt 
werden: 
 
1. Die Teilung des Grundstücks 1284/1 LN einkommend in EZ 49 GB 75021 

Weißbriach in dieses und das Trennstück Nr. 1 im Ausmaß von 690 m², gemäß 
dem Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten 
Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold Görzer vom 20. August 2008, 
GZ 3411/1. 

 
2. Die Teilung des Grundstücks 1284/2 LN einkommend in EZ 49 GB 75021 

Weißbriach in dieses und das Trennstück Nr. 13 im Ausmaß von 27 m², gemäß 
dem Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten 
Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold Görzer vom 16. Juli 2007, GZ 
3411. 
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3. Die Teilung des Grundstücks 1284/3 LN einkommend in EZ 49 GB 75021 
Weißbriach in dieses und das Trennstück Nr. 2 im Ausmaß von 1.198 m², sowie 
das Trennstück Nr. 5 im Ausmaß von 85 m², gemäß dem Vermessungsplan der 
Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten Partnerschaft DI Harald DI Assam 
und DI Reinhold Görzer vom 20. August 2008, GZ 3411/1. 

 
4. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstücks Nr. 1 und Vereinigung mit 

Grundstück 1287/2 LN einkommend in EZ 412 Grundbuch 75021 Weißbriach, 
Eigentümer Georg Hubmann, geb. 1958-12-14. 

 
5. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstücks Nr. 13 und Vereinigung mit 

Grundstück 1300 LN einkommend in EZ 467 Grundbuch 75021 Weißbriach, 
Eigentümer DI Leopold Schnaubelt, geb. 1955-01-25. 

 
6. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstücks Nr. 2 und Vereinigung mit 

Grundstück 1287/2 LN einkommend in EZ 412 Grundbuch 75021 Weißbriach, 
Eigentümer Georg Hubmann, geb. 1958-12-14., sowie die lastenfreie 
Abschreibung des Trennstücks Nr. 5 und Vereinigung mit Grundstück 1295 LN 
einkommend in EZ 47 Grundbuch 75021 Weißbriach, Eigentümer Eva 
Buchacher, geb. 1966-04-26. 

 
7. Die lastenfreie Abschreibung des Grundstücks 1284/1 LN im Ausmaß von 

nunmehr 2.180 m², des Grundstücks 1284/2 LN im Ausmaß von nunmehr 1.088 
m², sowie des Grundstücks 1284/3 LN im Ausmaß von nunmehr 1.375 m², 
Eröffnung einer neuen EZ ……… hiefür und ob dieser die Einverleibung des 
Eigentumsrechtes für 

 
Georg Hubmann, geb. 1958-12-14. 

 
8. 

 
Sämtliche Vertragsteile bevollmächtigen den Urkundenverfasser, Herrn Dr. Walter 
Vasoll, Rechtsanwalt, Riedergasse 3/15, 9620 Hermagor, zur rechtswirksamen 
Unterfertigung aller Urkunden, Verträge, Zusatzurkunden, Aufwandserklärungen, 
Verpfändungserklärungen – im Namen der Vertragsteile – die für die Vertragsteile 
notwendig oder zweckmäßig sind, diese Vollmacht berechtigt auch zum 
Selbstkontrahieren. 
 

9. 
 
Sämtliche Kosten, Gebühren, Abgaben, sowie die Grunderwerbssteuer, die mit der 
Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Kaufvertrages verbunden 
sind, trägt der Käufer, welcher auch den Auftrag zur Errichtung des Vertrages 
gegeben hat. 

 
10. 

 
Sämtliche Vertragsteile erklären ausdrücklich auf das Recht, diesen Vertrag wegen 
Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes anzufechten zu verzichten. 
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Dieser Vertrag wird in einer Ausfertigung errichtet, die dem Käufer gehört. Die 
Verkäuferin erhält eine einfache Abschrift des Vertrages. 
 
Der damalige AL Johann MOSSER hat damals dazu erläutert, dass 
Notar Dr. MICHOR diesen Entwurf begutachten wird und allfällige 
Änderungen mit RA Dr. VASOLL besprechen und schriftlich 
dokumentieren wird. Der damals vorliegende Vertrag wurde 
zurückgestellt. Der GR hat einstimmig festgestellt den vorliegenden 
Vertrag bis zum Vorliegen eines unterschriftsreifen Kaufvertrages 
zurückzustellen. 
 
Der derzeitige Amtsleiter MAUSCHITZ hat am 22.07.11 um die 
Zusendung des „Begutachteten“ und aktuellen Vertrages bei RA Vasoll 
nachgefragt, und findet, dass dieser nicht den Vorstellungen der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Gitschtal entsprechen kann. Der 
„Begutachtete“ Vertrag – Änderungen zum Original wie folgt (in roter 
Farbe markiert – Ergänzungen, in blauer Farbe markiert - Streichungen):  
 
 
 

KAUFVERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen 
 

Gemeinde Gitschtal, vertreten durch den Bürgermeister Herrn Günther 
SATTLEGGER, Gast- und Landwirt, 9622 Weißbriach 20, den 1. Vizebürgermeister 
Herrn Gunter KALT, Angestellter, 9620 Hermagor St. Lorenzen/G. 51, und den        
2. Vizebürgermeister Herrn Ewald WASTIAN, KELAG-Angestellter, 9622 Weißbriach 
148, sowie unter Beitritt des Mitgliedes des Gemeindevorstandes Herrn Josef 
LACKNER, Landwirt, 9620 Hermagor St. Lorenzen/G. 28, als „Verkäuferin“ – in der 
Folge kurz Verkäuferin genannt – einerseits 

 
und 

 
 

HUBMANN Georg, geb. 1958-12-14, 9622 Weißbriach 151, als „Käufer“ andererseits 
wie folgt: 

 
1. 

 
Die Verkäuferin ist gemäß Kaufvertrag vom 08.08.2007 bzw. 21.08.2007 
außerbücherliche Eigentümerin der Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 LN und 1284/3 
LN, je KG 75021 Weißbriach. 
 
Gemäß Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten 
Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold Görzer vom 16. Juli 2007, GZ 
3411, wird das Grundstück 1284/2 LN im Ausmaß von 1.115 m² geteilt in dieses und 
das Trennstück Nr. 13 im Ausmaß von 27 m², welches Trennstück mit Grundstück 
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1300 LN einkommend in EZ 467 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, sodass das 
Grundstück 1284/2 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche von 1.088 m² aufweist. 
Weiters wird das Grundstück 1284/3 LN im Ausmaß von 2.683 m² geteilt in dieses 
und das Trennstück Nr. 4 im Ausmaß von 25 m², welches Trennstück mit dem 
Grundstück 1292 LN einkommend in EZ 62 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, 
sodass das Grundstück 1284/3 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche von 2.658 m² 
aufweist. 
 
Gemäß Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten 
Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold Görzer vom 20. August 2008, GZ 
3411/1, wird das Grundstück 1284/1 LN im Ausmaß von 2.870 m² geteilt in dieses 
und das Trennstück Nr. 1 im Ausmaß von 690 m², welches Trennstück mit 
Grundstück 1287/2 LN einkommend in EZ 412 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, 
sodass das Grundstück 1284/1 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche von 2.180 m² 
aufweist. Weiters wird das Grundstück 1284/3 LN im Ausmaß von 2.658 m² geteilt in 
dieses, das Trennstück Nr. 2 im Ausmaß von 1.198 m², sowie das Trennstück Nr. 5 
im Ausmaß von 85 m², wobei das Trennstück Nr. 2 mit dem Grundstück 1287/2 LN 
einkommend in EZ 412 GB 75021 Weißbriach vereinigt wird, sowie das Trennstück 
Nr. 5 mit dem Grundstück 1295 LN einkommend in EZ 47 GB 75021 Weißbriach 
vereinigt wird, sodass das Grundstück 1284/3 LN nunmehr eine neue Gesamtfläche 
von 1.375 m² aufweist. 
 
Gegenstand dieses Kaufvertrages bilden daher die Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 
LN, sowie 1284/3 LN, jeweils GB 75021 Weißbriach im Gesamtausmaß von 6668 m² 
 

2. 
 
Die Verkäuferin verkauft und übergibt somit die Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 LN 
und 1284/3 LN an den Käufer und dieser kauft und übernimmt diese Liegenschaften 
in sein Alleineigentum mit allen Rechten und Pflichten, Rainen und Grenzen, so wie 
die Verkäuferin dieselben bisher besessen und benützt hat oder aber zu besitzen 
und zu benutzen berechtigt gewesen wäre. 
 
Einvernehmlich wurde zwischen den Vertragsteilen ein Kaufpreis  
in Höhe von € 106.021,20 
(in Worten: Euro einhundertsechstausendeinundzwanzigkommazwanzig) vereinbart. 
 
Festzuhalten ist diesbezüglich, dass die Verkäuferin die kaufgegenständlichen 
Grundstücke mit Kaufvertrag vom 08.08.2007 bzw. 21.08.2007 von Herrn Bernhard 
Santner im Rahmen eines Förderdarlehens des Kärntner Bodenbeschaffungsfonds 
mit achtjähriger Finanzierung erhalten hat. Die ersten vier Ratenrückzahlungen an 
das Land Kärnten werden von der Gemeinde Gitschtal geleistet. 
Die restlichen vier Ratenrückzahlungen für die Jahre 2012,2013,2014 und 2015 in 
Höhe von insgesamt € 106.021,20 stellen den Kaufpreis dar und werden von Georg 
Hubmann übernommen, wobei die Raten jährliche € 26.505,30 betragen und jeweils 
am 30.11. eines jeden Jahres an die Verkäuferin im Sinne der vom 
Bodenbeschaffungsfonds des Landes Kärnten vorgegeben Höhe und der 
vereinbarten Fälligkeiten zu bezahlen sind, dies mit heutigem Stichtag.  
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Die Firma Georg Hubmann GesmbH & Co KG verpflichtet sich diesbezüglich die 
restlichen vier Ratenrückzahlungen in Höhe von insgesamt € 100.000,00 an den 
Bodenbeschaffungsfonds des Landes Kärnten zu gegebener Fälligkeit zu bezahlen. 
 
Herr Georg Hubmann verpflichtet sich diesbezüglich die angeführten vier 
Ratenrückzahlungen in Höhe von insgesamt € 106.021,20 an den 
Bodenbeschaffungsfonds des Landes Kärnten zu gegebener Fälligkeit zu bezahlen. 
 
Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Kaufpreis, sohin das Förderungsdarlehen 
des Kärntner Bodenbeschaffungsfonds in Höhe € 106.021,20 wertgesichert zurück 
zu bezahlen ist. Als Maßstab des inneren Wertes des Euros wird der vom 
Österreichischen Statistischen Zentralamt in Wien verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 1986 vereinbart. 
 
Für den Fall, dass dieser Index nicht mehr veröffentlicht werden sollte, ist als 
Wertmesser ein von dem oben genannten Institut oder einem an dessen Stelle 
tretenden Institut zu veröffentlichender, nach ähnlichen Grundsätzen zu ermittelnden, 
Index heranzuziehen. 
 
Auszugehen ist von jener Indexziffer, die für den Monat der Vertragsunterfertigung 
verlautbart wurde. 
 
Indexschwankungen von 5% nach oben oder unten bleiben beiderseits 
unberücksichtigt, darüber hinausgehende Schwankungen gelangen jeweils voll, d.h. 
auch hinsichtlich der ersten 5 % zur Anrechnung. 
 
Jene Beträge, die sich aufgrund der vorgenannten Wertsicherung ergeben, sind 
binnen einer Frist von 14 Tagen nach Vorschreibung durch die Verkäuferin vom 
Käufer zu bezahlen. 
 
Der Käufer Georg Hubmann bestellt daher den Kaufpreis und die 
Wertsicherungsbeträge eine Kaution von € 120.000,-- bestellt hiefür die 
kaufgegenständliche Liegenschaft als Pfad und nimmt die Verkäuferin diese 
Pfandbestellung ausdrücklich an. 
 
Herr Georg Hubmann bewilligt daher in der für die Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 
LN und 1284/3 LN, einkommend in der neu zu eröffnenden EZ ….., GB 75021 
Weißbriach, die Einverleibung des Pfandrechtes für die Kaution im Höchstbetrag von 
€ 120.000,-- zugunsten der Verkäuferin Gemeinde Gitschtal. 
 

3. 
 
Der Kaufgegenstand ist dem Käufer genau bekannt, er hat diesen in der Natur 
eingehend besichtigt und kauft ihn in dem Zustand, in dem sich die Grundstücke 
derzeit befinden. 
 

4. 
 
Die Verkäuferin haftet weder für eine bestimmte Beschaffenheit, noch für ein 
bestimmtes Ausmaß des Kaufgegenstandes, sie haftet nur dafür, dass der 
Kaufgegenstand frei von bücherlichen und außerbücherlichen Geldlasten in das 
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Eigentum des Käufers übergeht. Es wird daher seitens der Verkäuferin keinerlei 
Gewährleistung für Ausmaß, Beschaffenheit oder allfällige Grunddienstbarkeiten 
übernommen. 

5. 
 
Als Stichtag für den Übergang von Nutzen und Lasten, Vorteil und Gefahr 
vereinbaren die Vertragsteile den Tag der Vertragsunterfertigung. 
 
An diesem Tag wird der Kaufgegenstand von der Verkäuferin dem Käufer 
übergeben. 
 

6. 
 
Der Käufer erklärt an Eides Statt österreichischer Staatsbürger und Deviseninländer 
zu sein, die Verkäuferin ist eine inländische Gebietskörperschaft. 

 
7. 
 

Die Verkäuferin Gemeinde Gitschtal vertreten durch den Bürgermeister Herrn 
Günther Sattlegger, Gast- und Landwirt, 9622 Weißbriach 20, den 1. 
Vizebürgermeister Herrn Gunter Kalt, Versicherungskaufmann, St. Lorenzen 51, 
9620 Hermagor, und den 2. Vizebürgermeister Herrn Hans Herold, Tischlermeister, 
9622 Weißbriach 92, sowie unter Beitritt des Mitgliedes des Gemeindevorstandes 
Herrn Josef Lackner, Landwirt, St. Lorenzen 28, 9620 Hermagor, erteilt hiermit ihre 
ausdrückliche Einwilligung dazu, dass folgende Grundbuchshandlung bewilligt wird: 
 
Bei der für die Grundstücke 1284/1 LN, 1284/2 LN und 1284/3 LN einkommend in 
KG 75021 Weißbriach neu zu eröffnenden EZ ………… die Einverleibung des 
Eigentumsrechtes für  
 

Georg HUBMANN, geb. 1958-12-14 
 
 

1. Die Teilung des Grundstücks 1284/1 LN einkommend in EZ 49 GB 75021 
Weißbriach in dieses und das Trennstück Nr. 1 im Ausmaß von 690 m², 
gemäß dem Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der 
Ingenieurkonsulenten Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold 
Görzer vom 20. August 2008, GZ 3411/1. 

 
2. Die Teilung des Grundstücks 1284/2 LN einkommend in EZ 49 GB 75021 

Weißbriach in dieses und das Trennstück Nr. 13 im Ausmaß von 27 m², 
gemäß dem Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der 
Ingenieurkonsulenten Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold 
Görzer vom 16. Juli 2007, GZ 3411. 

 
3. Die Teilung des Grundstücks 1284/3 LN einkommend in EZ 49 GB 75021 

Weißbriach in dieses und das Trennstück Nr. 2 im Ausmaß von 1.198 m², 
sowie das Trennstück Nr. 5 im Ausmaß von 85 m², gemäß dem 
Vermessungsplan der Vermessungskanzlei der Ingenieurkonsulenten 
Partnerschaft DI Harald DI Assam und DI Reinhold Görzer vom 20. August 
2008, GZ 3411/1. 
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4. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstücks Nr. 1 und Vereinigung mit 

Grundstück 1287/2 LN einkommend in EZ 412 Grundbuch 75021 Weißbriach, 
Eigentümer Georg Hubmann, geb. 1958-12-14. 

 
5. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstücks Nr. 13 und Vereinigung mit 

Grundstück 1300 LN einkommend in EZ 467 Grundbuch 75021 Weißbriach, 
Eigentümer DI Leopold Schnaubelt, geb. 1955-01-25. 

 
6. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstücks Nr. 2 und Vereinigung mit 

Grundstück 1287/2 LN einkommend in EZ 412 Grundbuch 75021 Weißbriach, 
Eigentümer Georg Hubmann, geb. 1958-12-14., sowie die lastenfreie 
Abschreibung des Trennstücks Nr. 5 und Vereinigung mit Grundstück 1295 
LN einkommend in EZ 47 Grundbuch 75021 Weißbriach, Eigentümer Eva 
Buchacher, geb. 1966-04-26. 

 
7. Die lastenfreie Abschreibung des Grundstücks 1284/1 LN im Ausmaß von 

nunmehr 2.180 m², des Grundstücks 1284/2 LN im Ausmaß von nunmehr 
1.088 m², sowie des Grundstücks 1284/3 LN im Ausmaß von nunmehr 1.375 
m², Eröffnung einer neuen EZ ……… hiefür und ob dieser die Einverleibung 
des Eigentumsrechtes für 

 
Georg Hubmann, geb. 1958-12-14. 

 
8. 

 
Sämtliche Vertragsteile bevollmächtigen den Urkundenverfasser, Herrn Dr. Walter 
Vasoll, Rechtsanwalt, Riedergasse 3/15, 9620 Hermagor, zur rechtswirksamen 
Unterfertigung aller Urkunden, Verträge, Zusatzurkunden, Aufwandserklärungen, 
Verpfändungserklärungen – im Namen der Vertragsteile – die für die Vertragsteile 
notwendig oder zweckmäßig sind, diese Vollmacht berechtigt auch zum 
Selbstkontrahieren. 
 

9. 
 
Sämtliche Kosten, Gebühren, Abgaben, sowie die Grunderwerbssteuer, die mit der 
Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Kaufvertrages verbunden 
sind, trägt der Käufer, welcher auch den Auftrag zur Errichtung des Vertrages 
gegeben hat. 

 
10. 

 
Sämtliche Vertragsteile erklären ausdrücklich auf das Recht, diesen Vertrag wegen 
Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes anzufechten zu verzichten. 
 
Dieser Vertrag wird in einer Ausfertigung errichtet, die dem Käufer gehört. Die 
Verkäuferin erhält eine einfache Abschrift des Vertrages. 
 
 
Der derzeit vorliegende Vertrag kann im Dafürhalten des AL Mauschitz trotz oder 
gerade wegen allfälliger Änderungen des Notar Dr. Michor mit RA VASOLL nicht 
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unterfertigt werden, so, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.2009  
aufgehoben werden soll. Die Begründung dazu wie folgt: 
 
 

 Abschluss eines Kaufvertrages mit der Fa. Georg Hub mann Ges.m.b.H – 
Diskussion über weitere Vorgangsweise 

 
Die Begründung der Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 20.04.2009: 
 
�  Eine Privatperson, in diesem Fall Herr Hubmann Georg, kann nicht über ein, von 

öffentlichen finanziellen Mitteln finanziertes Grundstück verfügen, bzw. ist dies 
nicht begründbar 

�  Sollte der Kaufvertrag wie vorher erläutert vom Gemeinderat 
genehmigt/beschlossen werden, so kann Herr HUBMANN Georg über dieses 
Grundstück als Privatperson nach Vertragsunterfertigung verfügen und auch 
nach belieben verkaufen, vermieten und verpachten – dies ist nicht begründbar 

�  Der Ankauf der Grundstücke von Herrn Santner durch die Gemeinde Gitschtal 
wurde als Hilfe zum „Wiederaufbau der Fa. Holzbau Hubmann“ (für gewerbliche 
Zwecke) begründet – eine Überlassung ins Privatvermögen ist nicht begründbar 

�  Zur Festigung des Standortes soll im Dafürhalten des AL das besagte 
Grundstück an die Fa. Holzbau Georg Hubmann GesmbH & CoKG. (genaue 
Firmenbezeichnung ist aus dem Firmenbuch zu entnehmen) verkauft werden 

�  Zur Festigung des Standortes soll im Dafürhalten des AL das besagte 
Grundstück mit einer „Verkaufsklausel“ belastet werden, hier wird an die Fa. 
INTERCOLD in Hermagor gedacht. Die Fa. Georg HUBMANN GmbH & CoKG. 
soll das besagte Grundstück 20 Jahre nicht verkaufen/vermieten oder 
verpachten dürfen, und im Falle einer Veräußerung des Betriebes, 
Insolvenzverfahren o.ä. beim (neuen zukünftigen) Betrieb verbleiben 

�  Privatobjekte – Widmung Gewerbegebiet - dürfen auf besagten Grundstücken 
nicht entstehen oder errichtetet werden – auf Grund der fehlenden Widmung 

�  Bei nicht gänzlich erfolgter Zahlung der Raten an den KBBF soll das Grundstück 
im Eigentum der Gemeinde Gitschtal verbleiben, wobei die fehlende Geldleistung 
von der Gemeinde Gitschtal zu übernehmen ist 

�  Bereits in vorher genannte Grundstücke überragende bauliche Anlagen 
müssen/sollen im vorher genannten Fall der Gemeinde Gitschtal entschädigt 
werden 

�  Das Kapital muss mit dem Verbraucherpreisindex 86 wertgesichert werden. Der 
Aufwertungsbetrag ist mit jeder Tilgungszahlung zu überweisen. Als Basis gilt 
jene Indexzahl, die für den Monat der Auszahlung vom Statistischen Zentralamt 
veröffentlicht wird. Als aktuelle Indexzahl für die Rückzahlung wird der Wert des 
Monats herangezogen, der drei Monate vor dem Zahlungsstichtag liegt. 

 
In Anbetracht der Tatsachen soll der Gemeinderat der Gemeindeverwaltung (AL 
Mauschitz) einen Auftrag über die weitere Vorgangsweise zum Abschluss eines 
Kaufvertrages erteilen. Der AL behält sich vor, auf seine Pflicht auf gesetzliche 
Verfehlungen des Gemeinderates vor Vertragsunterfertigung hingewiesen zu haben  
(dies gilt für die FinVerw Barbara ENZI ebenso). Der AL weißt den Gemeinderat als 
Kollegium auf die vermutlich auch gerichtlichen bzw. die, in der Ausführung des 
Amtes als Gemeinderatsmitglied strafrechtlichen Konsequenzen insofern mit, dass 
auf den Umgang mit finanziellen Mitteln aus öffentlichen Mittel auf Sparsamkeit, 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Einfachheit verwiesen wird. Dies auch auf 
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den Umgang mit öffentlich finanzierten Vermögen (Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit).  
 
Auf Grund der vorliegenden Tatsachen und Argumente wird auf Antrag des 
Vorsitzenden der Gemeinderatsbeschluss vom 03.04.2009 mit 15:0 Stimmen 
(einstimmig) aufgehoben. Ebenfalls herrscht Einstimmigkeit, dass ein neuer Vertrag 
gem. Vorschlag des AL MAUSCHITZ ausgearbeitet werden soll. Eine Prüfung dieses 
neu ausgearbeiteten Vertrages durch einen unabhängigen, dazu befähigten Juristen 
soll erfolgen. 
 

 Finanzielle Unterstützung zum „Wiederaufbauprojekt Holzbau Georg 
Hubmann Ges.m.b.H“ - Kenntnisnahme 

 
 
Gemäß vorliegendem Kaufvertrag hat Herr Georg Hubmann die Möglichkeit zu 
einem Betrag von € 106.021,20, zu bezahlen an den KBFF,  die besagten 
Grundstücke zu erwerben. Zur Kenntnisnahme wird mitgeteilt, dass LR Dr. Josef 
MARTINZ als Wirtschafts- und Gemeindereferent eine Wirtschaftsförderung zur 
Refinanzierung des laufenden Bodenbeschaffungsfondsdarlehens einen Betrag von 
€ 25.000,-- (Schreiben vom 06.05.2010, Zahl: Ref-JM-GEM-35/1-2010) für die Fa. 
Georg Hubmann GmbH & Co KG  gutgeschrieben hat. 
 
Genehmigungsvorbehalte – Kaufvertrag 
 
Es wird seitens des AL Mauschitz auf § 104 der Kärntner Allgemeinen 
Gemeindeordnung  verwiesen (Auszug): 
 
(1)  Der Genehmigung der Landesregierung bedürfen nachstehende Rechtsge- 
 schäfte: 
 
 b) die Veräußerung oder Belastung von unbeweglichen Gemeindevermögen, 
     das ganz oder teilweise mit Landesmitteln oder mit Bedarfszuweisungen 
     erworben wurde. 
 
Der Genehmigungsvorbehalt nach lit. c dient dazu, die Interessen zu schützen, die 
zur Beistellung von Landesmitteln oder von Bedarfszuwei sungen  für den Erwerb 
dieses unbeweglichen Vermögens geführt haben. Werden Landesmittel oder 
Bedarfszuweisungsmittel zum Erwerb von unbeweglichen Gemeindevermögen 
beigestellt, so würden die überörtlichen Interessen, die zu dieser Beistellung der 
Mittel geführt haben, jedenfalls verletzt, wenn durch die Veräußerung der 
Erwerbszweck umgangen würde. Diese Regelung unterbindet insbesondere auch 
Spekulationsgeschäfte mit Grundstücken, die mit Landesmitteln oder 
Bedarfszuweisungen erworben wurden. 
 
(5) Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte der Gemeinde werden erst mit der 
Genehmigung der Landesregierung rechtswirksam. 
 
 
Ohne weitere Diskussion wird die bereits erfolgte, zusätzliche Unterstützung an die 
Fa. Georg Hubmann Ges.m.b.H. & COKG. durch LR Dr. Josef MARTINZ,  
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Wirtschafts- und Gemeindereferent, als Wirtschaftsförderung zur Kenntnis 
genommen. 
 
zu TOP 16: 
 
Der Vorsitzende erläutert wie folgt: 
 
Am 17.08.2011 hat in der Gemeinde Gitschtal, Sitzungssaal eine Aussprache über 
Rückhaltemaßnahmen und Längsverbau entlang der Gössering zum Schutze des 
Gemeindegebietes Gitschtal und der Stadtgemeinde Hermagor stattgefunden. 
Anwesende Personen wie folgt:  
 
Teilnehmer: 
�  Bgm. Günther Sattlegger (Gemeinde Gitschtal)  
�  AL Rudolf Mauschitz (Gemeinde Gitschtal) 
�  Vzbgm. Siegfried Ronacher, (Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See) 
�  Vzbgm. Labg. Ing. Helmut Haas, (Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See)  
�  AL Kurt Thelesklaf, (Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See) 
�  Univ.Prof.DI.Dr. Peter Tschernutter, (Büro Tschernutter) 
�  DI. Hannes Poglitsch, (Wasserwirtschaft Hermagor) 
�  Ing. Dietmar Koller, (Wasserwirtschaft Hermagor) 
 
 
Grundsätzliches zum Projekt 
 
Auf Basis des Gefahrenzonenplanes erstellt vom Ingenieurbüro Tschernutter, Villach, 
datiert mit 10.12.2008 soll entlang der Gössering (ab Zusammenfluss mit dem 
Schwarzenbach, im Bereich der Fa. Georg Hubmann GmbH bis nach Hermagor) ein 
Hochwasserschutzprojekt für die Gemeinde Gitschtal und der Stadtgemeinde 
Hermagor-Pressegger See erarbeitet werden. Die notwendigen 
Umsetzungsmaßnahmen dazu nach Erarbeitung des Konzeptes. 
 
Generelles Projekt, Rückhaltemaßnahmen und Längsver bau 
 
Die Honorarauskunft vom Ingenieurbüro Tschernutter wurde in der Besprechung am 
17.08.2011 vorgestellt. Die Kosten hiefür betragen rd. 42.000 Euro. Zusätzlich sollen 
im Rahmen des Generellen Projektes eine Bodenerkundung sowie 
Ingenieurleistungen durch einen Erdbaumechaniker beauftragt werden. 
Einschließlich unvorhergesehener Kosten ist mit einem Gesamtkostenaufwand für 
das Generelle Projekt von 60.000 Euro zu rechnen. Die Finanzierung des Generellen 
Projektes wird zu 50 % aus Bundesmitteln, zu 30 % aus Landesmitteln und zu 20 % 
aus Interessentenmitteln (Gemeinden) erfolgen. Eine Aufteilung des 
Gemeindeanteils in der Höhe von ca. 12.000 Euro könnte sinnvollerweise über das 
Schadenspotential in der jeweiligen Gemeinde erfolgen.  
Laut Ausführungen von Herrn Prof. Tschernutter beträgt, die von ihm errechnete (für 
den HQ100-Fall) Kostenaufteilung des Interessentenbeitrages von 19 % für die 
Gemeinde Gitschtal und 81 % für die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See 
berechnet wurde. Dies würde für die Gemeinde Gitschtal ein Betrag von ca. € 2280,-- 
bedeuten. Alle Beträge zusätzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
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Der Gemeinderat soll einen Beschluss zum Einverständnis über den beschriebenen 
Aufteilungsschlüssel zur Projektierung fassen. Für die Aufteilung der  Investitionen 
für die notwendigen Umsetzungsmaßnahmen wird eine gesonderte 
Ausarbeitung/Ermittlung des Aufteilungsschlüssels erfolgen.  
 
Bgm. SATTLEGGER stellt den Antrag den erläuterten Aufteilungsschlüssel und den 
daraus resultierenden Betrag zu genehmigen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen 
(einstimmig) stattgegeben. 
 
zu TOP 17: 
 
Der Vorsitzenden erläutert wie folgt: 
 
Mit Schreiben vom 06.07.2011 hat das Ingenieurbüro Tschnernutter, Villach der 
Gemeinde Gitschtal für den  Gösseringbach im Bereich Weißbriach für Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz bzw. zur Erhöhung der Hochwassersicherheit, Erstellung 
eines wasserrechtliches Einreich/Detailprojekt dazu, folgende Honorarauskunft  
erteilt: 
 
Gegenstand der Maßnahmen:  
Hochwasserschutzes im Bereich der Ortschaft Weißbriach. Siedlungsgebiet von der 
sog. „Hutmann Brücke“ bis zur Einmündung des Schwarzenbaches im Bereich der 
Georg Hubmann GmbH. 
 
Ziel der Maßnahmen:  
Auf Basis des Gefahrenzonenplanes sollen jene Schwachstellen bzw. Bereiche 
identifiziert und im Detail bearbeitet werden, welche durch entsprechende 
Maßnahmen zu einem Schutz der Ausuferungen im Siedlungsgebiet führen sollen. 
Die zu bearbeitenden Bereiche sind aufgrund der Ergebnisse des 
Gefahrenzonenplanes weitgehend bekannt und mit den zu erarbeitenden 
Maßnahmen soll ein umfassender Schutz bis zu einem Ereignis eines HQ100 erreicht 
werden. Dieses gilt als Schutzziel für Siedlungsräume. 
 
Das Planungsgebiet umfasst den Bachlauf der Gössering, der im 
Zuständigkeitsbereich der Wasserbauverwaltung liegt. Die Bereiche der 
Seitenbäche, welche im Verwaltungsbereich der WLV liegen, werden nur nahe der 
Bachmündungen mit bearbeitet und berücksichtigt. Das Ziel ist somit die Erstellung 
einer Einreich/Detailplanung für den Ortskern Weißbriach entlang des 
Gösseringbaches für einen HQ100-Schutz des Siedlungsraumes. 
 
Der Leistungsumfang ist derzeit, bezogen auf Errichtungskosten, schwer 
abschätzbar und daher dürfen wir auf Basis Zeitaufwand die Größenordnung der 
Planungskosten bekannt geben. Die Bearbeitung umfasst einerseits die zusätzliche 
Erhebung vor Ort und eine lokal erforderliche Ergänzungsvermessung und 
andererseits die Ausarbeitung eines wasserrechtlichen Einreich/Detailprojektes 
sowie die Endfassung eines Detailprojektes für die Umsetzung der Maßnahmen.  
Der Leistungsumfang orientiert sich weiters an der Vereinbarung des 
Lebensministeriums bzw. Bundesministeriums für Land-, Forst, Umwelt- und 
Wasserwirtschaft „Planungsleistungen im Flussbau“. 
Als Basis gilt der derzeit gültige Stundensatz für Zeitgebühren gemäß der 
Ziviltechniker-Ordnung (€ 71,74/Stunde). 
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Geschätzter Zeitaufwand: 
 

1) Vertiefte Erhebung und ergänzende Vermessungen 
    8 Std. ZT à € 71,74     €      573,92 
  30 Std. Ingenieur à € 64,57 (71,74x0,9)  €   1.937,10 
  40 Std. Techniker à € 57,39 (71,74x0,8)  €   2.295,60 
          ------------------ 
      Gebühr 1   €   4.806,62 
 
2) Einreichplanung der Maßnahmen 
  24 Std. ZT à € 71,74     €   1.721,76 
 80 – 100 Std. Ing. à € 64,57    €   5.165,60 – 6.457,00 
   60 – 80 Std. Techniker à € 57,39    €   3.443,40 – 4.591,20 
          ------------------------------- 
      Gebühr 2   € 10.330,76 – 12.769,96 
 
3) Teilnahme an Besprechungen bzw. Abklärungen mit Behörde 
  8 Std.  ZT à € 71,74     €    573,92 
  8 Std.  Ing. à € 64,57    €    516,56 
          --------------- 
      Gebühr 3   € 1.090,48 
 
4) Projektunterlagen 5-fach 
      Pauschale   €    375,00 
          --------------- 
      Gebühr 4   €    375,00 
 
5) Nebenkosten Fahrtaufwendungen, Trennung 
  Ca. 650 km PKW à € 0,42     €    273,00 
  Ca. 150 std. Trennung à € 2,20    €    330,00 
          --------------- 
      Gebühr 5    €    603,00 
 
Gesamtübersicht:  
Gebühr 1 €  4.806,62 
Gebühr 2 € 10.330,76 –  12.769,96 
Gebühr 3 € 1.090,48 
Gebühr 4 € 375,00 
Gebühr 5 € 603,00 
Summe netto € 17.205,86 – 19.645,06 
20% MwSt. € 3.441,17 – 3.929,01 
Honorarvorschlag brutto € 20.647,03 – 23.574,07 
  

Sollten im Zuge der Bearbeitung bei Brückenobjekten bzw. dem Tragwerk von 
Brücken Veränderungen erforderlich sein, so sind diese nicht im Honorarvorschlag 
enthalten. Sie bedürfen einer gesonderten Abklärung mit dem zuständigen 
Straßenerhalter. 
 
Die Abrechung der erbrachten Leistungen kann gemäß Leistungsfortschritt in 
Teilrechungen erfolgen. 
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Zahlungsziel: 30 Tage ohne Abzug 
Die Zeitrundgebühr unterliegt der Valorisierung gemäß der Ziviltechnikerordnung. 
 
 
Als Zeitrahmen für die Bearbeitung des Einreich/Detailprojektes kann etwa eine 
Dauer von 2,5 bis 3 Monaten für die Vorlage einer Konzeptplanung und nach 
Abstimmung mit der Behörde und der Gemeinde kann die Endfertigstellung innerhalb 
eines weiteren Monats genannt werden. Empfehlenswert wäre die Grundlagen im 
Sommer/Herbst 2011 zu erheben und die Konzeptplanung im Winter 2011/2012 
durchzuführen. 

 
Nach kurzer Diskussion wird einstimmig festgestellt, dass die finanziellen Mittel dazu 
derzeit nicht vorhanden sind. Im Zuge eines Gesamtprojektes soll über vorher 
erläutertes Projekt abermals diskutiert werden. Eine Beschlussfassung zu diesem 
Tagesordnungspunkt wird einstimmig nicht vorgenommen bzw. vorerst 
zurückgestellt.  
 
 
zu TOP 18: 
 
 

 Information bzw. Diskussion – Austritt aus der Gemeindewasserversorgung  
 
In der Gemeinderatssitzung vom 21.12.2010 wurde über notwendige 
Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgungsanlagen in                      
St. Lorenzen/G. und Jadersdorf diskutiert. Auf Grund der Höhe der geschätzten 
Investitionskosten wurde damals schon über einen Ausstieg aus der 
Gemeindewasserversorgung nachgedacht. 
 
GV LACKNER Josef erläutert wie folgt: 
Die Agrargemeinschaft NB St. Lorenzen/G. hat in Ihrer Sitzung vom 26.08.2011 den 
einstimmigen Beschluss gefasst, Investitionskosten einer noch zu gründenden  
Wassergenossenschaft vorzuschießen. Dies würde für die Gemeinde Gitschtal den 
Austritt der Wasserversorgungsanlage St. Lorenzen/G. aus der 
Gemeindewasserversorgung bedeuten. Ein diesbezüglicher mündlicher Antrag 
wurde am 29.08.2011 vom Obmann der Agrargemeinschaft St. Lorenzen/G. gestellt.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass ebenso wurde ein mündlicher Antrag zum ev. 
Ausstieg der WVA Jadersdorf aus der Gemeindewasserversorgung durch GR-Ersatz 
EDER Werner an den Vorsitzenden gestellt wurde. (siehe Erweiterung der 
Tagesordnung) 
 
 

 Übergabe der Wasserversorgungsanlage WVA St. Lorenzen/G. und WVA 
Jadersdorf (siehe Erweiterung der Tagesordnung) an eine 
Wassergenossenschaft – Grundsatzbeschlussfassung  

 
AL Mauschitz ergänzt zu den Ausführungen, dass die Zeit drängt, hier speziell in der 
Ortschaft Jadersdorf. Sanierungsmaßnahmen sind bei beiden 
Wasserversorgungsanlagen notwendig und müssen spätestens im Frühjahr 2012 
durchgeführt werden.  
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GV LACKNER teilt mit, dass derzeit in St. Lorenzen/G. die Mitglieder der 
Agrargemeinschaft NB St. Lorenzen/G. zu besagtem Thema befragt wurden. Die 
weiteren Wasserbezieher sollen in einer Bürgerversammlung informiert und zu 
diesem Thema befragt werden.  
 
AL MAUSCHITZ ergänzt, dass er im Vorfeld mit zwei Behörden gesprochen hat. 
Erstens mit der Bezirkshauptmannschaft Hermagor, Mag. JOST, und Zweitens mit 
dem Amt der Kärntner Landesregierung, Dr. WOSCHITZ. Beide haben die 
Teilnahme an einer Bürgerversammlung versprochen. Juritische Angelegenheiten 
sind in beiden Fällen zu klären, zumal Mag. JOST für die Gründung der 
Wassergenossenschaft und Herr Dr. WOSCHITZ für die Wasserversorgung selbst 
zuständig sind. Auskünfte zu eventuellen (juristischen) Fragen aus der Bevölkerung 
dazu, können weder der AL noch Mitglieder des Gemeinderates erteilen.  
 
GR KALT teilt mit, dass er für den Ausstieg der jeweiligen 
Wasserversorgungsanlagen aus der Gemeindewasserversorgungsanlage ist. Eine 
vertragliche Regelung mit der Gemeinde, die „Hand und Fuß“ hat, muss erarbeitet 
werden.  
 
Vzbgm. WASTIAN wird den beiden Ansuchen nicht entgegen Stimmen. Das Resultat 
der beiden Ansuchen weiß keiner vorherzusagen. So seine Meinung zu diesem 
Tagesordnungspunkt. 
 
GR HOLZFEIND teilt mit, dass ihm teilweise von Wasserbeziehern mitgeteilt wurde, 
dass diese nicht aus der Gemeindewasserversorgung austreten möchten. 
 
GR KALT stellt den Antrag, einen Grundsatzbeschluss zur Übergabe der 
Wasserversorgungsanlagen St. Lorenzen/G. und Jadersdorf aus der 
Gemeindewasserversorgungsanlage an eine jeweilige Wassergenossenschaft zu 
fassen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 19: 
 
AL MAUSCHITZ erläutert wie folgt: 
 
Folgender Schneeräumplan soll beschlossen werden. Dieser Schneeräumplan ist 
Bestandteil des TOP 20 zu beschließenden Übereinkommens mit Herr KOPLENIG. 
Änderungen, Verbesserungen sind in der Gemeindevorstandsitzung vom 06.10.2011 
diskutiert worden und werden seitens des AL vor Unterzeichnung des 
Übereinkommens mit Herrn KOPLENIG diskutiert und geändert. 
 
 

Einsatz(Schneeräum)plan 
St. Lorenzen/G., Jadersdorf, Lassendorf 

 
1. Abfahrt (FWGH St. Lorenzen/G.) über Jadersdorf bis B 87 (Kreuzung 

„Kapelle“)  
2. und über die Ortschaften retour bis B 87 (Kreuzung „Worisch“)   
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3. zurück bis „St. Lorenzen/G. 46 (WALDNER Johann) und bis zur Röm.-kath. 
Kirche, retour bis Kreuzung „St. Lorenzen/G. 12“ (KUCHER Konrad) 

4. Richtung „St. Lorenzen/G. 77“ (MOSER Otto) und retour bis Kreuzung 
5. „St. Lorenzen/G. 12“ (KUCHER Konrad) 
6. Richtung „St. Lorenzen/G. 22“ („Pongratz-Brunnen“)  
7. Richtung  „St. Lorenzen/G. 9“ (STEINBAUER, vlg. KRÖLL)  
8. retour bis „Lackner-Brücke“ und weiter bis „St. Lorenzen/G. 51“ (KALT Gunter) 
9. retour bis  „Lackner Brücke“ und weiter bis  zum Haus „St. Lorenzen/G. 36“ 

(KILZER Josef) 
10. „Furwitzensiedlung“ bis „St. Lorenzen/G. 78“ (NAGELER Jürgen und nördlich vorbei  
11. beim Haus „St. Lorenzen/G. 85“ (SCHÜTTELKOPF Gerhard) und  Kreuzung ESG- 
12. Wohnanlage „St. Lorenzen/G. 82“  
13. Richtung Jadersdorf bis  „Jadersdorf 14“ (PRESSLAUER Gustav) und weiter bis  
14. „Jadersdorf 50“ (STEINER) und „Jadersdorf 10 (JURKOWITSCH Dagmar) und 

retour  
15. bis „Jadersdorf 14“ (PRESSLAUER)  
16. „Jadersdorf 11“ (ehem. PICHLER Arnold) und retour  
17. Richtung „Jadersdorf 23“ (BERGER Rudolf) und retour 
18. Richtung „Jadersdorf 40“ (Kaufhaus „JURY“ und weiter  Richtung Lassendorf bis  
19. „Lassendorf 1“ (WALDNER Eduard) retour bis FWGH Lassendorf einschließlich 
20. der Zufahrt zum Haus , „Lassendorf 18“ (SOMMEREGGER Reinhold) 
21. Hauszufahrten: „Lassendorf 7“ (STEINWENDER Irmgard)  

1. „Lassendorf 10“ (NAGGLER Gerhard) 
2. „Lassendorf 4“ (SOMMEREGGER Christine) 
3. „Lassendorf 8“ (UMFAHRER Josef) 

22. � Hauszufahrt: Wulzentratten 1 
23. Richtung Jadersdorf  einschließlich der Hauszufahrten „Lassendorf 12“ (Malerei 
24. „WIESER“), "Lassendorf 26" (Tischlerei JOST), „Lassendorf 25“ (SCHÜTTELKOPF  
25. Anton), „Lassendorf 21“ (SOMMEREGGER Mathias) und "Lassendorf 15" (EREIZ 

Ivo) 
26. weiter Richtung Jadersdorf bis „Jadersdorf 52“ (HARTBERGER) und retour 
27. Jadersdorf 24“ ( vormals SCHRETTER) und retour 
28. Richtung St. Lorenzen/G. bis „St. Lorenzen/G. 66“ (TROJER Peter) – Zufahrt 

„Traunig“   bis "St. Lorenzen/G. 90“ (SOMMEREGGER Alfred) 
29. zum Haus „St. Lorenzen/G 61“ (SOMMEREGGER Heribert) und weiter bis zu den 
30. Stallgebäuden von BERGER Robert und OBERRESSL OEG + Wanderweg bis  
31. Ende des Weges (Worenitze) 
32. Parkplatz vor Röm. kath. Kirche  

 
 
Folgende Zeitpunkte sind zu beachten und im Schneeräumplan zu integrieren: 
 
Kindergartentransport:    lt. jeweils gültigem Fahrplan (Jadersdorf) 
      lt. jeweils gültigem Fahrplan (St. Lorenzen/G.) 
Milchtransporte:    zwischen 08.00 Uhr und 09.15 Uhr 
Personentransporte (Linie 5066):  lt. jeweils gültigem Fahrplan 
Schibusverkehr:    lt. jeweils gültigem Fahrplan 
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GR MORITZ stellt die Frage an den Obmann des Ausschuss für Angelegenheiten 
des Straßen- und Wasserbaues, Verkehr, Straßenreinigung - Schneeräumung, Park- 
und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Friedhof, GR MEMMER warum TOP 19 und 
TOP 20 nicht in einer Sitzung des zuständigen Ausschusse diskutiert wurde. Dieser 
kritisiert AL MAUSCHITZ und meint, dass dieser keine Sitzung möchte, bzw. in 
Absicht keine will. AL MAUSCHITZ verweist auf ein Gespräch mit Beiden am 
24.08.2011 in Lassendorf, in dem vereinbart wurde, eine Ausschusssitzung erst dann 
durchzuführen, wenn zu behandelnde Angelegenheiten (Überholverbot in 
Lassendorf, 7 Tonnenbeschränkung am Kreuzberg, Geschwindigkeitsbegrenzung in 
der Ortschaft Weißbriach, uä.) durch die zuständige Behörde, Amt der Kärntner 
Landesregierung, geklärt ist. Am besagten Termin hat GR MEMMER sein 
Einverständnis zu den Gedankengängen des AL gegeben, von dem er am heutigem 
Tag scheinbar nichts mehr weiß, so die Klärung des AL zu diesem Kritikpunkt des 
besagten Obmannes. AL Mauschitz teilt aber auch mit, dass der Obmann eine 
Ausschusssitzung einberuft und nicht er selbst.  
 
GR MEMMER stellt den Antrag den Schneeräumplan zu genehmigen. Diesem 
Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.  
 
 
zu TOP 20: 
 
AL MAUSCHITZ erläutert wie folgt: 
 
In der Sitzung des Kontrollausschusses der Gemeinde Gitschtal wurden deren 
Mitglieder auf die steigenden Kosten der Schneeräumung in den Ortschaften                
St. Lorenzen/G., Jadersdorf und Lassendorf, Wulzentratten aufmerksam. In der 
Sitzung des Gemeinderates vom 17.05.2011 wurde dies durch den Obmann des 
Kontrollausschusses, GR KILZER Josef dem Gemeinderat als Kollegium aufgezeigt. 
AL MAUSCHITZ hat zu diesem Zeitpunkt schon Überlegungen dahingehend gestellt, 
den Vertrag mit dem Maschinenring Oberkärnten zu kündigen, und ein 
Übereinkommen seitens der Gemeinde Gitschtal mit Herrn Koplenig Johann zu 
treffen.   
 
Die Vereinbarung, abgeschlossen zwischen - der Gemeinde Gitschtal,                      
9622 Weißbriach 202, und der  Maschinenring-Service Kärnten eGen, 
Schlachthofstraße 17, 9020 Klagenfurt datiert mit 14.02.2009 wurde am 15.06.2011 
mit sofortiger Wirkung gekündigt. Diese Vorgangsweise auf Grund einer 
Einstimmigkeit im Gemeinderat am 17.05.2011. 
 
Tatsache ist, dass sich die Gemeinde Gitschtal durch die Kündigung mit dem 
Maschinenring-Service Kärnten und einem Abschluss eines Übereinkommens mit 
Herrn Johann KOPLENIG Einsparungen im Bereich der Schneeräumung im 
genannten Bereich erwarten kann.  
Eine Besprechung mit Bgm. SATTLEGGER, GV LACKNER, KOPLENIG Johann und 
AL Mauschitz hat als Ergebnis die Ausarbeitung des folgenden Übereinkommens 
ergeben. Dieses Übereinkommen wurde durch den Öffentlichen Notar, Dr. Peter-
Paul Wiegele, Herrn Mag. TRAAR geprüft. 
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Der Gemeinderat soll folgendes Übereinkommen genehmigen bzw. beschließen 
 
 

Gemeinde Gitschtal 
Bezirk Hermagor, Kärnten 

9622 Weißbriach 
Tel: 04286/212-11, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at 

 
 
 
 

ÜBEREINKOMMEN 
 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Gitschtal, vertreten durch Bürgermeister 
Günther SATTLEGGER, einerseits und Herrn Johann KOPLENIG , andererseits 
betreffend die Durchführung von Arbeiten für den Winterdienst in der Gemeinde 
Gitschtal. 

I. 
 

Die Gemeinde Gitschtal überträgt Herrn Johann KOPLENIG, 9620 Hermagor,                
St. Lorenzen/G. 42, geb. 09.08.1981 die Schneeräumung nach einem alljährlich zu 
erstellenden Schneeräumeinsatzplan zu nachfolgenden Bedingungen: 
 

1. Herr Johann KOPLENIG, 9620 Hermagor, St. Lorenzen/G. 42  stellt für die 
Schneeräumung seinen betriebseigenen Traktor mit Fahrer zur Verfügung. Die 
Schneeräumausrüstung (Schneepflug) wird von der Gemeinde Gitschtal zur 
Verfügung gestellt. Tägliche Wartungsarbeiten müssen von Koplenig Johann 
selbst durchgeführt werden, sodass die von der Gemeinde Gitschtal zur 
Verfügung gestellte Schneeräumausrüstung – mit Ausnahme der üblichen 
Abnützung – in jenem Zustand erhalten bleibt, wie sie Herr Johann Koplenig von 
der Gemeinde Gitschtal zur Verfügung gestellt wurde. Von dieser Erhaltungspflicht 
ausgenommen sind ernste Schäden an der Schneeräumausrüstung, die nicht grob 
fahrlässig oder vorsätzlich von Herrn Johann Koplenig verursacht wurden. 

 

2. Der Einsatz des Räumgerätes hat auf Weisung des Bürgermeisters der 
Gemeinde Gitschtal, sowie des Amtsleiters (bzw. dessen Stellvertreter) der 
Gemeinde Gitschtal, entsprechend dem Schneeräumeinsatzplan zu erfolgen. 

 
3. Als Entgelt für die Schneeräumung wird als Stundensatz  ein Betrag von € 

52,00 zuzüglich 20% MWSt . für den Traktor des Herrn Johann KOPLENIG inkl. 
Fahrer je Arbeitsstunde vereinbart. Der Stundensatz ist indexgesichert, 
Verbraucherpreisindex 2005, Basis September 2011, wobei Veränderungen von 
+/- 5 % außer Betracht bleiben. Für Sonn- und Feiertagsstunden, sowie 
Nachtstunden werden keine Zuschläge erteilt bzw. verrechnet. 
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4. Die Vorrauszahlung in Höhe von  € 1.500,00 wird  bis zum 1. Dezember eines 
jeden Jahres ausbezahlt, auch wenn die für diesen Betrag notwendige 
Stundenanzahl nicht erreicht wird. Erreicht die Stundenanzahl unter 
Berücksichtigung des Stundensatzes die geleistete Vorauszahlung, so ist für 
jede darüber hinaus geleistete Einsatzstunde wiederum der Stundensatz gemäß 
obigem Punkt 3. zu leisten. 

 
5. Die Abrechnung hat monatlich bis spätestens 10. des darauf folgenden Monats 

zu erfolgen. Grundlage für die Abrechnung bilden die täglich auszufertigenden 
Winterdiensteinsatzberichte. Die Winterdiensteinsatzberichte sind durch den 
Amtsleiter der Gemeinde Gitschtal zu bestätigen. 

 
6. Die Verwendung des unter Punkt 1. bezeichneten Räumgerätes für 

Räumarbeiten anderer Art (z. B. für private Auftraggeber usw.) ist grundsätzlich 
erst nach Beendigung der mit diesem Übereinkommen geregelten 
Räumarbeiten im Einvernehmen mit der Gemeinde Gitschtal möglich. 

 
7. Die Gemeinde Gitschtal behält sich vor Arbeiten im Zuge der Schneeräumung 

selbst durchzuführen, soweit die personellen Mittel dafür gegeben sind.  
 
8. Von Ersatzansprüchen, die im Zuge oder wegen der Schneeräumung gestellt 

werden, ist Herr Johann Koplenig von der Gemeinde Gitschtal schad- und 
klaglos zu halten, es sei denn, es werden von diesem Schäden mutwillig oder 
grob fahrlässig verursacht. 

 
II. 
 

Dieses Übereinkommen wird für eine Räumperiode, das ist jeweils die Zeit vom                  
1. Oktober bis zum 15. Mai, erstmals für die Räumperiode 2011/2012, abgeschlossen. 
Es wird automatisch für die Räumperioden der Folgejahre verlängert, falls von keinem 
der Vertragspartner eine Kündigung erfolgt. 
 
Eine Kündigung muss schriftlich bis spätestens 30. Juni eines Jahres ausgesprochen 
werden. Bei grober Vernachlässigung der übernommenen Pflichten und bei 
unsachgemäßer Schneeräumung kann eine Auflösung dieses Übereinkommens 
seitens der Gemeinde Gitschtal erfolgen. 
 
 

III. 
 

Dieses Übereinkommen wird in zwei Ausfertigungen erstellt, von denen je eine 
Ausfertigung Herr Johann KOPLENIG und die Gemeinde Gitschtal erhält 
 

Weißbriach, am xx.xx.xxxx 
 

Für die Gemeinde Gitschtal 
 
 

       Der Bürgermeister:     1. Vizebürgermeister: 
 
   (SATTLEGGER Günther)       (HUBMANN Franz) 
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2. Vizebürgermeister: 

 
(WASTIAN Ewald) 

 
Diesem Übereinkommen liegt der Beschluss des Gemeinderates Gemeinde Gitschtal 
vom xx.xx.xxxx zugrunde. 
 
 

Gemeindevorstandmitglied 
 

(LACKNER Josef) 
 

Ich stimme diesem Übereinkommen zu und bin mit den Punkten I bis III, sowie den 
Unterpunkten einverstanden 

 
 

St. Lorenzen/G., am xx.xx.xxxx        
     ……………………………… 
           (Koplenig Johann) 
 
 
GR HOLZFEIND verweist abermals auf die hohen Kosten der Abrechnung über den 
Maschinenring Kärnten.  
AL MAUSCHITZ erläutert, dass in der Gemeinderatssitzung am 17.05.2011 der 
Auftrag an die Gemeindeverwaltung (AL Mauschitz) zur Kündigung des Vertrages mit 
dem Maschinenring Kärnten und zur Erarbeitung eines Werkvertrages mit Herrn 
KOPLENIG erteilt wurde. Die Kritik des Obmann für Ausschuss für Angelegenheiten 
des Straßen- und Wasserbaues, Verkehr, Straßenreinigung - Schneeräumung, Park- 
und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Friedhof sinngemäß im TOP 19. 
 
Der AL teilt mit, dass es ein Gespräch mit Herrn KOPLENIG gegeben hat, in dem 
festgestellt bzw. besprochen wurde, dass die Stundenaufzeichnungen gerechtfertigt 
sind. GV LACKNER teilt mit, dass Herr KOPLENIG nur einen Teil von den in 
Rechnung gestellten Kosten selbst erhalten hat. Der Rest verbleibt beim MR 
Kärnten. 
 
Vzbgm. WASTIAN stellt den Antrag einen Werkvertrag mit Herrn KOPLENIG Johann 
wie vorher durch AL MAUSCHITZ erläutert abzuschließen. Diesem Antrag wird mit 
15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 21: 
 
 
AL MAUSCHITZ erläutert wie folgt: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal hat in seiner Sitzung vom 20.04.2011 
beschlossen den „Grundankauf Schwimmbad Weißbriach“ durchzuführen. Der 
Kaufvertrag ist mittlerweile von den zuständigen Organen unterfertigt.  
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Ergänzend dazu soll folgende Verpflichtungserklärung gegenüber dem KBBF 
abgeschlossen werden: 
 
 
Förderung im Rahmen Richtlinien für die Förderung von bodenpolitischen 
Maßnahmen von Gemeinden gemäß dem Kärntner Bodenbeschaffungsfondsgesetz 
LGBI. Nr. 38/1997, II. Abschnitt. 
 
Projekt: GK Freibad  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir beziehen uns auf Ihren bei uns am 04.04.2011 eingelangten Antrag und stellen 
Ihnen folgendes Angebot: 
 
Im Rahmen der oben angeführten Richtlinie erhalten Sie für das Projekt ein 
rückzahlbares Darlehen in der Höhe von  

 
€ 180.200,00 

 
 
A) Die Förderung wird unter folgenden Voraussetzung en gewährt: 
 
1. Das Vorhaben dient folgendem Zweck: Einrichtung des Gemeindebedarfes 
 
2. Voraussichtliche Projekt-Gesamtkosten € 180.200,00 
 
3. Förderbarer Anteil der Projektkosten  € 180.200,00 
 
4. Abschluss des Vorhabens (Kauf)  Oktober 2011 
 
5. Für das Darlehen werden keine Zinsen verrechnet. Stattdessen wird das Kapital 
mit dem Verbraucherpreisindex 86 wertgesichert. Der Aufwertungsbetrag ist mit jeder 
Tilgungszahlung zu überweisen. Als Basis gilt jene Indexzahl, die für den Monat der 
Auszahlung vom Statistischen Zentralamt veröffentlicht wird. Als aktuelle Indexzahl 
für die Rückzahlung wird der Wert des Monats herangezogen, der drei Monate vor 
dem Zahlungsstichtag liegt. 
 
6. Die Darlehenstilgung erfolgt in folgenden Teilbeträgen: 
 
  Stichtag    Betrag in Euro 
  31.10.2012    €   36.040,00 
  31.10.2013    €   36.040,00 
  31.10.2014    €   36.040,00 
  31.10.2015    €   36.040,00 
  31.10.20165    €   36.040,00 
  Summe    € 180.200,00 
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7. Besondere Förderungsbedingungen: 
 
�  Ankauf der Parz. Nr. 130/47, 116/2, Teile von 130/22, Teile von 130/2; EZ 148 in 

der KG Weißbriach 
�  Falls der Mittelrückfluss an die Gemeinde durch die Weiterveräußerung rascher 

erfolgt als die Darlehensteiltilgungen, ist das Darlehen in der Höhe der 
Überschreitung vorzeitig zurückzuzahlen. 

 
B) Die Auszahlung der Förderung erfolgt unter folge nder Voraussetzungen: 
 
1. Annahme des Förderungsangebotes binnen drei Monaten. 
2. Vorlage der unterfertigten Annahme- und Verpflichtungserklärung 
3. Vorlage des unterfertigten Vertrages über das Grundstücksgeschäft. 
4. Sie erklären sich mit sämtlichen, nachfolgend angeführten Bedingungen und 
Auflagen einverstanden. 
 
C) Auflagen und Bedingungen 
 
1. Einhaltung der Richtlinien 
Diese Förderung erfolgt ausschließlich unter Einhaltung der Richtlinien für die 
Förderung von bodenpolitischen Maßnahmen von Gemeinden gemäß dem Kärntner 
Bodenbeschaffungsfondsgesetz LGBI. Nr. 38/1997/II. Abschnitt. 
 
2. EU-Wettbewerbsrecht 
Bei der Weitergabe von geförderten Grundflächen an Wirtschaftsunternehmen  sind 
Sie verpflichtet, den Kaufpreis so anzusetzen, dass die „de minimis“ Bestimmungen 
eingehalten werden. Derzeit sind dies pro Wirtschaftsunternehmen € 200.000,-- 
innerhalb von drei Jahren. Im Falle einer Überschreitung ist diese Förderung einzeln 
bei der Europäischen Kommission zu notifizieren. 
 
3. Einstellung und Rückforderung der Förderung  
 
Über Aufforderung des KBBF hat der Förderungswerber innerhalb von 14 Tagen die 
gewahrte Förderung zuzüglich einer Verzinsung von 4 % über dem Basiszinssatz, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt der Auszahlung, zurückzuerstatten, wenn  

a) der KBBF über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet 
worden ist,  

b) mit der Verwirklichung aus Gründen, die der Förderungswerber verschuldet 
hat, nicht fristgerecht begonnen worden ist oder das Vorhaben nicht 
fristgerecht verwirklicht worden ist,  

c) die Förderungsmittel zweckwidrig verwendet worden sind,  
d) Auflagen aus Verschulden des Förderungswerbers nicht eingehalten worden 

sind,  
e) den Erfolg des Vorhabens sichernde Auflagen oder Bedingungen nicht 

eingehalten worden sind.  
 

4. Auskünfte und Prüfungen  
 
Der Förderungsnehmer hat zum Zwecke der Überprüfung der widmungsgemäßen 
Verwendung und der zeitgerechten Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen 
Einsicht in seine Unterlagen und Belege zu gewähren und den beauftragten Organen 
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des KBBF jede Auskunft hinsichtlich des geförderten Vorhabens zu geben sowie 
erforderlichenfalls das Betreten der Liegenschaft zu gestatten.  
 
5. Weitergabe von geförderten Grundflächen  
 
Geförderte Grundflächen dürfen nur für Verwendungszwecke an Dritte 
weitergegeben werden, die dem Zweck dieser Förderung entsprechen. Im Falle der 
Weitergabe ist auf eine Gleichbehandlung der Interessenten zu achten.  
 
Die Weitergabe von Grundflächen ist dem Fonds mit Angabe des Käufers, 
Verwendungszweckes und Kaufpreises unaufgefordert z u melden. Der 
Weitergabepreis für die geförderten Grundflächen mu ss so angesetzt werden, 
dass die Erwerbs- und Aufschließungskosten abgedeck t werden. Eine 
Abweichung von dieser Förderbedingung muss im Einze lfall vom Kuratorium 
des Kärntner Bodenbeschaffungsfonds bewilligt werden.  
 
6. Meldepflicht  
 
Der Förderungswerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, welche die Durchführung des 
geförderten Vorhabens verzögern, umgehend dem KBBF zu melden.  
 
7. Kosten  
 

a) Alle mit der Durchführung des gegenständlichen Rechtsgeschäftes 
verbundenen Kosten, Gebühren, Spesen usw. hat der Förderungswerber zu 
tragen. 

b) Verwaltungskosten: Die für die Geschäftsabwicklung tatsächlich erforderlichen 
Termine sind kostenlos. Für darüber hinausgehende Beratungen und 
Gesprächstermine vor Ort verrechnet der KBBF einen Kostenbeitrag von 
€ 36,—.  
 

8. Folgen der Nichtrückzahlung  
 
Falls fällige Tilgungsraten nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden, verrechnet 
der Fonds für die Dauer des Verzuges Zinsen in Höhe von 4 % p.a. über dem 
Basiszinssatz. Wird eine fällige Rate länger als ein halbes Jahr nicht bezahlt, ist der 
Fonds berechtigt, den Betrag einschließlich Zinsen und Verzugszinsen bei der 
Gemeindeaufsichtsbehörde aus den der Gemeinde zustehenden Ertragsanteilen an 
den gemeinschaftlichen Bundes- abgaben direkt einzufordern.  
 
9. Gerichtsstand  
 
Gerichtsstand in allen aus der Gewährung einer Förderung entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt.  
 
Das gegenständliche Förderungsangebot gilt als zurückgenommen, wenn nicht 
innerhalb von drei Monaten nach seiner Versendung (Poststempel) eine 
Ausfertigung des Förderungsangebotes unterfertigt beim Kärntner 
Bodenbeschaffungsfonds einlangt.  
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Wir freuen uns, bei der Finanzierung des Vorhabens eine Hilfestellung bieten zu 
können.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Für den Kärntner Bodenbeschaffungsfonds  
Der Geschäftsführer  
DI Adolf Besold 
 
Der Vorsitzende des Kuratoriums 
LR Dr. Josef Martinz 
 
Ohne weitere Diskussion wird auf Antrag von GR MORITZ die 
Verpflichtungserklärung gegenüber dem Kärntner Bodenbeschaffungsfonds wie 
erläutert mit 15:0 Stimmen (einstimmig) genehmigt. 
 
 
zu TOP 22: 
 
 
Vzbgm. Wastian Ewald erläutert wie folgt: 
 
In mehreren Gesprächen des Vzbgm. Wastian mit Herrn Mag. AWV Westkärnten 
und AL Mauschitz wurde über eine Umstellung der Müllbeseitigung bei 
Privathaushalten diskutiert. Tatsache ist, dass die Gemeinde Gitschtal eine von 
wenigen Gemeinden des Verbandes den Haushaltsmüll überwiegend mit Säcken 
entsorgt. Dies passiert ansonsten nur mehr in Expositionslagen.  
 
Grund dieser Gespräche ist, dass eine immer größere Anzahl von Bürgern sich über 
den stinkenden Müll (speziell in den „heißen“ Monaten) beschweren. Außerdem 
werden die sog. Müllinseln deren Namen gerecht. „Wildwuchs“ an Ablagerungen von 
Müll aller Art werden vermehrt an den Müllinseln bemerkt, und verursachen 
Mehrkosten im Bereich der Räumung durch gemeindeeigenes Personal. 
 
Zu Diskutieren ist es den Restmüll von Haushalten ausschließlich mit Containern zu 
entsorgen, dasselbe soll für Papierabfall gelten. Über die Möglichkeiten – Zuteilung, 
Abfuhrtermine und Gebührengestaltung – soll der zuständige Ausschuss in weiterer 
Folge diskutieren und dem Gemeinderat zum Beschluss vorlegen. Als Termin einer 
Umstellung soll der 01.01.2012 ins Auge gefasst werden. Ebenfalls soll über eine 
Reduzierung der Leistungen an den Müllinseln diskutiert werden.  
 
GR ENZI Christine wird sich gegen die Umstellung auf Containerentsorgung äußern, 
wenn Kostensteigerungen für die Bürger entstehen.  
 
GR HOLZFEIND meint, wenn die Haushalte zu viele Müllsäcke haben, dann brauche 
die Gemeinde nur weniger Müllsäcke zuteilen. AL MAUSCHITZ verweist dazu auf die 
bestehende Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal, in dem die 
Zuteilung an Müllsäcken genau geregelt ist und vom Gemeinderat auch beschlossen 
worden ist. 
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Weitere Wortmeldungen: 
 
 
Text:   GR Roland SEPPELE bedankt sich beim Bürgermeister für die 

prompte Erledigung der Wegfreimachung im Bereich Jadersdorf 9, 
„Haus Müllner“. 

 
 
Text:   Der Vorsitzende teilt dem Gemeinderat als Kollegium mit, dass im 

Bereich der „Kanalgebührenverrechnung“ Handlungsbedarf 
besteht. Herr LEDITZNIG Martin hat in mehreren Schreiben an die 
Gemeinde Gitschtal eine Regelung auf Grund gesetzlicher 
Vorgaben gefordert. Eine diesbezügliche Regelung muss gefunden 
werden. Es wurden bzw. werden noch (seitens der 
Gemeindeverwaltung) Gespräche mit zuständigen Juristen vom 
Amt der Kärntner Landesregierung geführt. In weiterer Folge muss 
sich der zuständige Ausschuss diesem Thema annehmen. 

 
 
Sämtliche TOP wurden in der Gemeindevorstandssitzung am 06. Oktober 2011               
vorberaten.  
  
Die Sitzungsniederschrift besteht aus 65 Seiten und 6 Anlagen. 
 

 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

(SATTLEGGER Günther) 
 
 
 

 Gemeinderatsmitglied Gemeinderatsmitglied: 
 
 
 (GR Gunter Kalt) (GR Esther Altersberger) 

 
 

Schriftführer: 
 
 

(Barbara Enzi / AL Rudolf Mauschitz)  
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